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HAMBURGISCHES
GESETZ- UND

VERORDNUNGSBLATT
TEIL I

HmbGVBl. Nr. 18 FREITAG, DEN 21. MAI 2010

Tag I n h a l t Seite

A r t i k e l  1

§ 2a Absatz 1 des Hamburgischen Vergabegesetzes vom
13. Februar 2006 (HmbGVBl. S. 57), geändert am 16. Dezember
2008 (HmbGVBl. S. 436), erhält folgende Fassung:

„(1) Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge unterhalb der
Schwellenwerte gemäß § 100 GWB ist für Dienst- und Lie-
ferleistungen Abschnitt 1 der Vergabe- und Vertragsord-
nung für Leistungen – Teil A (VOL/A) in der Fassung vom
20. November 2009 (BAnz. 2009 Nr. 196a, 2010 Nr. 32) und
für Bauleistungen Abschnitt 1 der Vergabe- und Vertrags-
ordnung für Bauleistungen (VOB) in der Fassung vom
31. Juli 2009 (BAnz. 2009 Nr. 155a, 2010 Nr. 36) anzuwen-
den. Abweichend von Satz 1 wenden Auftraggeber im Sinne
von § 98 Nummern 1 bis 4 GWB bei der Vergabe von Auf-
trägen (ohne Bau- und Dienstleistungskonzessionen), die

im Zusammenhang mit Tätigkeiten auf dem Gebiet der
Trinkwasser- oder Energieversorgung oder des Verkehrs
(Sektorentätigkeiten) vergeben werden, auch unterhalb der
Schwellenwerte gemäß § 100 GWB die Regelungen der Sek-
torenverordnung vom 23. September 2009 (BGBl. I S. 3110)
in der jeweils geltenden Fassung entsprechend an.“

A r t i k e l  2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
Auf Vergabeverfahren, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes
eingeleitet worden sind, findet das Hamburgische Vergabege-
setz in der bisher geltenden Fassung Anwendung. Als Einlei-
tung des Verfahrens im Sinne von Satz 2 gilt, je nach Verfah-
rensart, der Termin der Bekanntmachung, die Aufforderung
zur Angebotsabgabe beziehungsweise das konkrete Einholen
eines Einzelangebots.
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A r t i k e l  1
Änderung des Hamburgischen Hochschulgesetzes

Das Hamburgische Hochschulgesetz vom 18. Juli 2001
(HmbGVBl. S. 171), zuletzt geändert am 26. Januar 2010
(HmbGVBl. S. 23, 107), wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Der Eintrag zu § 25 erhält folgende Fassung:
„§ 25 (aufgehoben)“.

b) Die Einträge zu den §§ 27 und 28 erhalten folgende
Fassung:
„§ 27 Aufgaben der wissenschaftlichen und künstleri-

schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
§ 28 Dienstrechtliche Stellung der wissenschaftlichen

und künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter“.

c) Der Eintrag zu § 112 erhält folgende Fassung:
„§ 112 Helmut-Schmidt-Universität / Universität der

Bundeswehr Hamburg“.
2. In § 1 Absatz 1 Nummer 2, § 4 Absatz 2 Satz 1, § 15 Ab-

satz 6, § 37 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 4, § 87 Absatz 4
Satz 1, § 89 Absatz 1 Satz 1 und § 113 Absatz 1 Nummern 1
und 2 werden jeweils die Wörter „Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften Hamburg“ durch die Wörter
„Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg“
ersetzt.

3. In § 1 Absatz 1 Nummer 3 wird das Wort „Raumentwick-
lung“ durch das Wort „Metropolenentwicklung“ ersetzt.

4. In § 1 Absatz 1 Nummer 4, § 4 Absatz 4 Satz 1 und § 37
Absatz 3 Satz 1 werden jeweils die Wörter „Hochschule für
bildende Künste“ durch die Wörter „Hochschule für bil-
dende Künste Hamburg“ ersetzt.

5. In § 1 Absatz 1 Nummer 5, § 4 Absatz 5 Satz 1 und § 37
Absatz 3 Satz 1 werden jeweils die Wörter „Hochschule für
Musik und Theater“ durch die Wörter „Hochschule für
Musik und Theater Hamburg“ ersetzt.

6. In § 6e Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „mindestens“ durch
das Wort „grundsätzlich“ ersetzt.

7. § 16 wird wie folgt geändert:

a) Hinter Absatz 6 wird folgender neuer Absatz 7 einge-
fügt:
„(7) Bei Professorinnen und Professoren im Beamten-
verhältnis kann der Eintritt in den Ruhestand in
begründeten Ausnahmefällen um bis zu drei Jahre hin-
ausgeschoben werden. Voraussetzung hierfür sind
besondere wissenschaftliche oder künstlerische Leis-
tungen sowie eine Vereinbarung zwischen der Professo-
rin oder dem Professor und der Hochschule über den
Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand. Die Verein-
barung bedarf der Zustimmung des Präsidiums, in
Hochschulen mit Fakultäten auch der Zustimmung des
Dekanats.“

b) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 8.

c) Hinter dem neuen Absatz 8 wird folgender Absatz 9
angefügt:

„(9) Eine Professorin oder ein Professor aus der Hoch-
schule oder aus einer anderen Hochschule aus dem In-
oder Ausland, die oder der in den Ruhestand getreten
ist, kann bei hervorragender Eignung als Professorin
oder als Professor an der Hochschule beschäftigt wer-
den, jedoch nicht länger als bis zum Ende des letzten
Monats des Semesters, in dem das 75. Lebensjahr voll-
endet wird. Die §§ 13 und 14 finden keine Anwendung.
Die Beschäftigung erfolgt auf der Grundlage eines
öffentlich-rechtlichen Vertrages, den die Hochschule
mit der Professorin oder dem Professor abschließt. § 17
Absatz 3 gilt entsprechend. In dem Vertrag ist zu regeln,
welche Rechte und Pflichten die Professorin oder der
Professor in Forschung und Lehre hat und, wenn es sich
um eine Professorin oder einen Professor aus einer
anderen Hochschule handelt, ob und in welchem
Umfange ihr oder ihm nach Ablauf der Beschäftigungs-
zeit die in Satz 4 und Absatz 8 bezeichneten Rechte
zustehen.“

8. § 25 wird aufgehoben.

9. § 27 erhält folgende Fassung:

„§ 27

Aufgaben der wissenschaftlichen und künstlerischen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

(1) Den wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern obliegen wissenschaftliche und
künstlerische Dienstleistungen. Hierzu gehören auch Auf-
gaben in der Krankenversorgung in der klinischen Medi-
zin, Aufgaben in der Wissenschaftsverwaltung, in Biblio-
theken, Laboren, Rechenzentren und ähnlichen Berei-
chen, sowie Lehraufgaben, die selbstständig oder unter der
Verantwortung von Hochschullehrerinnen oder Hoch-
schullehrern zu erfüllen sind. In geeigneten Fällen kann
ihnen bei entsprechender Qualifikation die selbstständige
Wahrnehmung von Forschungsaufgaben oder künstleri-
schen Entwicklungsvorhaben übertragen werden. Sie wir-
ken an der Studienfachberatung mit.

(2) Art und Umfang der im Einzelfall wahrzunehmenden
Aufgaben richten sich nach der Ausgestaltung des Dienst-
oder Arbeitsverhältnisses und der Funktionsbeschreibung
der Stelle. Danach bestimmt sich auch, ob es sich um eine
zeitlich begrenzte oder um eine Daueraufgabe handelt und
ob die Aufgaben selbstständig oder unter der Verant-
wortung einer Hochschullehrerin oder eines Hochschul-
lehrers wahrgenommen werden. Die Tätigkeit soll über-
wiegend in der Wahrnehmung von Aufgaben aus den
Bereichen Forschung, Lehre oder Kunst bestehen.

(3) Soweit wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter dem Aufgabenbereich einer Hoch-

Gesetz
zur Einführung eines einheitlichen akademischen Mittelbaus
und zur Änderung anderer hochschulrechtlicher Regelungen

Vom 11. Mai 2010

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:
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schullehrerin oder eines Hochschullehrers zugewiesen
sind, ist diese beziehungsweise dieser weisungsbefugt.“

10. § 28 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Dienstrechtliche Stellung der wissenschaftlichen und
künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“.

b) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die die Promotion oder eine vergleichbare Qualifikation
anstreben, werden in befristeten Arbeitsverhältnissen
beschäftigt, deren Dauer drei Jahre nicht überschreiten
soll.“

c) Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung:

„(2) Wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterin-
nen oder Mitarbeiter, deren Aufgabe auch die Erbrin-
gung zusätzlicher wissenschaftlicher Leistungen (§ 15
Absatz 4 Satz 2) oder zusätzlicher künstlerischer Leis-
tungen (§ 15 Absatz 5) ist, werden in einem befristeten
Arbeitsverhältnis oder als Akademische Rätinnen und
Räte im Beamtenverhältnis auf Zeit für die Dauer von
drei Jahren beschäftigt. Das Arbeits- oder Dienstver-
hältnis kann mit ihrer Zustimmung um weitere drei
Jahre verlängert werden, wenn zu erwarten ist, dass sie
in dieser Zeit die zusätzlichen wissenschaftlichen oder
künstlerischen Leistungen erbringen werden. Ihnen ist
ein Zeitanteil von mindestens einem Drittel der
Arbeitszeit zur eigenen wissenschaftlichen oder künst-
lerischen Arbeit zu gewähren.

(3) Wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, die nicht nach den Absätzen 1 und
2 beschäftigt werden, werden in unbefristeten oder
befristeten Arbeitsverhältnissen beschäftigt. Zur Wahr-
nehmung unbefristeter Aufgaben können sie im Akade-
mischen Dienst in der Laufbahn der wissenschaftlichen
Dienste im Beamtenverhältnis auf Probe mit dem Ziel
der Verbeamtung auf Lebenszeit eingestellt werden.“

11. § 29 erhält folgende Fassung:

„§ 29

Einstellungsvoraussetzungen für wissenschaftliche und
künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

(1) Einstellungsvoraussetzungen für wissenschaftliche und
künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind min-
destens

1. das Erfüllen der allgemeinen dienstrechtlichen Voraus-
setzungen,

2. ein geeignetes, mit einem Mastergrad oder einem
gleichwertigen Abschluss abgeschlossenes Hochschul-
studium, in den akademischen Heilberufen eine qualifi-
zierte, das Studium oder die Ausbildung abschließende
Staatsprüfung,

3. bei einer Beschäftigung nach § 28 Absatz 2 eine geeig-
nete qualifizierte Promotion,

4. bei einer Beschäftigung nach § 28 Absatz 3 Satz 2 das
Erfüllen der näheren laufbahnrechtlichen Vorausset-
zungen.

(2) Die Promotion nach Absatz 1 Nummer 3 kann ersetzt
werden

1. außerhalb der akademischen Heilberufe durch eine
qualifizierte zweite Staatsprüfung,

2. in den Ingenieurwissenschaften und in Bereichen, in
denen eine Promotion nicht üblich ist, durch einen
qualifizierten Master- oder Diplomabschluss,

3. durch andere wissenschaftliche Leistungen, die einer
qualifizierten Promotion gleichwertig sind, oder in
künstlerischen Fächern durch hervorragende künstleri-
sche Leistungen.

(3) Das Hochschulstudium nach Absatz 1 Nummer 2 kann
ersetzt werden 

1. unter Berücksichtigung der Anforderungen der Stelle
bei künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
durch eine mehrjährige künstlerische Berufstätigkeit,
soweit durch diese der Nachweis der künstlerischen
Befähigung erbracht wird,

2. bei einer Beschäftigung an der Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften Hamburg durch ein geeignetes,
mit einem Bachelorgrad oder einem gleichwertigen
Abschluss abgeschlossenes Hochschulstudium, wenn
nach der Ausgestaltung des Dienst- oder Arbeitsverhält-
nisses und der Funktionsbeschreibung der Stelle die
Tätigkeit überwiegend darin besteht,

a) den Studierenden Fachwissen und praktische Fertig-
keiten unter der Verantwortung einer Hochschulleh-
rerin oder eines Hochschullehrers zu vermitteln und
sie in der Anwendung wissenschaftlicher Methoden
zu unterweisen oder

b) unter der Verantwortung einer Hochschullehrerin
oder eines Hochschullehrers Dienstleistungen im
Bereich der Forschung zu erbringen.

In den Fällen von Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a sollen die
Beschäftigten in der Regel über geeignete Berufserfahrung
verfügen.“

12. § 37 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) Das Wort „oder“ wird durch ein Komma ersetzt.

b) Hinter dem Wort „Vorbildung“ werden die Wörter „oder
die Teilnahme an einem anonymen Selbsttestverfahren“
eingefügt.

13. § 70 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:

„Für Abschlüsse nach Absatz 5 Satz 4 kann in geeig-
neten Fächern an Stelle des Doktorgrades der Grad
„Doctor of Philosophy“ verliehen werden; der Grad
kann in der abgekürzten Form „Ph.D.“ oder als Doktor-
grad nach Satz 1 geführt werden.“

b) In Absatz 5 wird folgender Satz angefügt:

„Darüber hinaus sollen die promotionsberechtigten
Hochschulen zur Heranbildung des wissenschaftlichen
Nachwuchses im Rahmen ihrer Forschungsförderung
besondere Promotionsstudiengänge (Doktorandenkol-
legs) einrichten, deren Ausbildungsziel die Qualifika-
tion für Wissenschaft und Forschung ist.“

14. § 80 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 5 wird folgender Satz angefügt:

„Einer Bewerberin oder einem Bewerber, die oder der
nicht in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder
einem unbefristeten Arbeitsverhältnis zur Freien und
Hansestadt Hamburg steht, kann zugesagt werden, dass
sie oder er nach dem Ausscheiden aus dem Amt als
Professorin oder Professor oder in anderer Stellung im
Hochschuldienst weiterbeschäftigt wird.“
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b) In Absatz 6 Satz 1 wird hinter der Textstelle „sofern sie
oder er nicht in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit
nach Absatz 5 zurückkehrt“ die Textstelle „oder nach
Absatz 5 Satz 3 in einem Beamtenverhältnis weiterbe-
schäftigt wird“ eingefügt.

15. In § 84 Absatz 3 Sätze 1 und 2 werden jeweils die Wörter
„Hochschule für angewandte Wissenschaften“ durch die
Wörter „Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Hamburg“ ersetzt.

16. § 112 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: „Helmut-
Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Ham-
burg“.

b) In Absatz 1 werden die Wörter „Universität der Bundes-
wehr Hamburg“ durch die Textstelle „Helmut-Schmidt-
Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg“
ersetzt.

17. In § 120 werden die folgenden Absätze 3 und 4 angefügt:

„(3) Beschäftigte, die bis zum 1. Mai 2010 als Lehrkräfte
für besondere Aufgaben tätig waren, werden nunmehr als
wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter tätig. Sie verbleiben in ihren bisherigen
Arbeits- oder Dienstverhältnissen.

(4) § 29 Absatz 3 Nummer 2 gilt für wissenschaftliche und
künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der
HafenCity Universität Hamburg, deren Beschäftigungs-
verhältnisse am 1. Mai 2010 bereits bestanden, entspre-
chend. Dies gilt auch für wissenschaftliche und künstleri-
sche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Absatz 3.“

18. In § 126 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „Hochschule
für angewandte Wissenschaften“ durch die Wörter „Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften Hamburg“ ersetzt.

A r t i k e l  2

Änderung des Hamburgischen Beamtengesetzes

Das Hamburgische Beamtengesetz vom 15. Dezember 2009
(HmbGVBl. S. 405), geändert am 26. Januar 2010 (HmbGVBl.
S. 23, 104), wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Der Eintrag zu § 125 erhält folgende Fassung: „§ 125
(aufgehoben)“.

b) Der Eintrag zu § 126 erhält folgende Fassung: „§ 126
Rechtsstellung der Juniorprofessorinnen und Junior-
professoren sowie der wissenschaftlichen und künstleri-
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“.

2. § 7 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 5 wird aufgehoben.

b) Die Nummern 6 und 7 werden neue Nummern 5 und 6.

c) Die neue Nummer 5 erhält folgende Fassung:

„5. Juniorprofessorin oder Juniorprofessor oder wissen-
schaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder
wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter
(§ 126),“.

3. In § 117 werden die Wörter „sowie wissenschaftlichen und
künstlerischen Assistentinnen und Assistenten“ durch die
Textstelle „, wissenschaftlichen und künstlerischen Assis-
tentinnen und Assistenten sowie wissenschaftlichen und
künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ ersetzt.

4. § 118 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Die Vorschriften über die Laufbahnen sind außer
bei wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern im Beamtenverhältnis auf
Probe und auf Lebenszeit nicht anzuwenden. Die Vor-
schriften über den einstweiligen Ruhestand sind nicht
anzuwenden.“

b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „Auf die Professo-
rinnen und Professoren und die Hochschuldozentinnen
und Hochschuldozenten im Beamtenverhältnis auf
Zeit“ durch die Textstelle „Auf die Professorinnen und
Professoren, die Hochschuldozentinnen und Hoch-
schuldozenten und die wissenschaftlichen und künstle-
rischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Beamten-
verhältnis auf Zeit“ ersetzt.

5. § 125 wird aufgehoben.

6. § 126 erhält folgende Fassung:

„§ 126

Rechtsstellung der Juniorprofessorinnen
und Juniorprofessoren sowie der wissenschaftlichen und

künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

(1) Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren werden zu
Beamtinnen und Beamten auf Zeit ernannt.

(2) Wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter werden
1. zur Wahrnehmung von Aufgaben nach § 28 Absatz 3

Satz 2 des Hamburgischen Hochschulgesetzes zu Beam-
tinnen und Beamten auf Probe und auf Lebenszeit im
Akademischen Dienst in der Laufbahn Wissenschaft-
liche Dienste,

2. zur Wahrnehmung von Aufgaben nach § 28 Absatz 2 des
Hamburgischen Hochschulgesetzes als Akademische
Rätinnen und Räte zu Beamtinnen und Beamten auf
Zeit

ernannt.“

A r t i k e l  3
Änderung des Hamburgischen Besoldungsgesetzes

Das Hamburgische Besoldungsgesetz vom 26. Januar 2010
(HmbGVBl. S. 23), geändert am 27. April 2010 (HmbGVBl.
S. 332), wird wie folgt geändert:

1. In § 38 Absatz 3 Satz 2 wird die Textstelle „(Wiederauf-
leben des hamburgischen Beamtenverhältnisses auf
Lebenszeit)“ durch die Textstelle „(Wiederaufleben des
hamburgischen Beamtenverhältnisses auf Lebenszeit oder
Weiterbeschäftigung als Professorin oder als Professor
oder in anderer Stellung im Hochschuldienst)“ ersetzt.

2. Anlage IV wird wie folgt geändert:

a) Im Text zu den Besoldungsgruppen W 2 und W 3 wird
die Bezeichnung „Hochschule für bildende Künste“
jeweils durch die Bezeichnung „Hochschule für bil-
dende Künste Hamburg“ ersetzt.

b) Im Text zu den Besoldungsgruppen W 2 und W 3 wird
die Bezeichnung „Hochschule für Musik und Theater“
jeweils durch die Bezeichnung „Hochschule für Musik
und Theater Hamburg“ ersetzt.

c) Im Text zu der Besoldungsgruppe W 3 wird die Bezeich-
nung „HafenCity Universität Hamburg“ jeweils durch
die Bezeichnung „HafenCity Universität Hamburg –
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Universität für Baukunst und Metropolenentwicklung“
ersetzt.

A r t i k e l  4
Änderung der Lehrverpflichtungsverordnung

für die Hamburger Hochschulen

Die Lehrverpflichtungsverordnung für die Hamburger
Hochschulen vom 21. Dezember 2004 (HmbGVBl. S. 497),
zuletzt geändert am 16. Dezember 2009 (HmbGVBl. 2009
S. 509, 2010 S. 22), wird wie folgt geändert:

1. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) Am Ende von Nummer 3 Buchstabe b wird das

Semikolon durch einen Punkt ersetzt.
bb) Nummer 4 wird aufgehoben.

b) Absatz 5 wird aufgehoben.
c) Der bisherige Absatz 6 wird neuer Absatz 5 und erhält

folgende Fassung:
„(5) Die Lehrverpflichtung wissenschaftlicher und
künstlerischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Beamtenverhältnis richtet sich nach der Ausgestaltung
des Dienstverhältnisses und der Funktionsbeschrei-
bung der Stelle. Sie beträgt bei ausschließlicher Lehr-
tätigkeit mindestens 12 und höchstens 16 Lehrveran-
staltungsstunden. In diesem Falle sollen die wissen-

schaftlichen oder künstlerischen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter so eingesetzt werden, dass sie unter Berück-
sichtigung von § 4 nach Möglichkeit Lehrveranstaltun-
gen im Umfang von 24 Lehrstunden je Woche der Vor-
lesungszeit durchführen. Bei wissenschaftlichen und
künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
nach § 28 Absatz 2 HmbHG beträgt die Lehrverpflich-
tung bis zu 6 Lehrveranstaltungsstunden.“

2. § 11 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Für wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter gilt § 10 Absatz 5 entsprechend.“

3. § 14 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Textstelle „§ 10 Absätze 1 bis 5 oder
den §§ 11 bis 13“ durch die Textstelle „§§ 10 bis 13“
ersetzt.

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Bei wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern in befristeten Arbeitsverhältnissen nach § 28
Absatz 1 HmbHG darf die Lehrverpflichtung höchstens
auf 5 Lehrveranstaltungsstunden festgelegt werden.“

A r t i k e l  5

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Juni 2010 in Kraft.

Ausgefertigt Hamburg, den 11. Mai 2010.

Der Senat
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A r t i k e l  1  

Hamburgisches Gesetz zur Ausführung
des Bundesnaturschutzgesetzes (HmbBNatSchAG) 

§ 1 

Regelungsgegenstand des Gesetzes 

Die Vorschriften dieses Gesetzes ergänzen das Bundes-
naturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I
S. 2542) in der jeweils geltenden Fassung oder weichen von
diesem Gesetz im Sinne von Artikel 72 Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 2 des Grundgesetzes ab. 

§ 2 

Befugnisse der Naturschutzbehörden
(zu § 3 BNatSchG) 

§ 3 Absatz 2 BNatSchG gilt auch für die Einhaltung dieses
Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vor-
schriften. Die zuständige Behörde kann auch die Wiederher-
stellung des früheren Zustands, Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen oder Ersatzzahlungen anordnen. 

§ 3 

Landwirtschaftliche Bodennutzung 
(zu § 5 Absatz 2 BNatSchG) 

Ergänzend zu § 5 Absatz 2 BNatSchG ist bei der landwirt-
schaftlichen Nutzung folgender Grundsatz der guten fach-
lichen Praxis zu beachten: Auf artenreichen Grünlandstand-
orten (altes Dauergrünland) ist ein Umbruch zu unterlassen.
Artenreiche Grünlandstandorte liegen vor, wenn mindestens
fünfzehn typische Grünlandarten ohne Berücksichtigung der
Ruderalisierungszeiger wie Ackerwildkräuter oder Trittpflan-
zen auf Nass-, Feucht- und mittlerem (mesophilem) Grünland
und seltene und gefährdete Pflanzenarten vorkommen. 

§ 4 

Überörtliche und örtliche Landschaftsplanung
(zu § 11 BNatSchG) 

(1) Die konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnah-
men des Naturschutzes und der Landschaftspflege für das
Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg werden landes-
weit und für die örtliche Ebene in einem Landschaftspro-
gramm dargestellt. Die Darstellung erfolgt unter Beachtung
der Darstellungen des Flächennutzungsplans für die Freie und
Hansestadt Hamburg in der Fassung der Neubekanntmachung
vom 22. Oktober 1997 (HmbGVBl. S. 485) nach § 5 des Bauge-
setzbuchs (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004
(BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am 31. Juli 2009 (BGBl. I
S. 2585, 2617). 

(2) Das Landschaftsprogramm nach Absatz 1 ist für die ört-
liche Ebene durch weitere konkretisierende Darstellungen zu
ergänzen, soweit dies für die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege als Grundlage vorsorgenden Handelns und

die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser
Ziele dort erforderlich ist. 

(3) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung für
die Bereiche, in denen Bebauungspläne nach den §§ 8, 12, 13
und 13a BauGB aufgestellt oder geändert werden, in diesen
Bebauungsplänen Festsetzungen nach § 9 Absatz 3 Satz 1
Nummer 4 BNatSchG zu treffen. Die Festsetzungen dürfen
dem Landschaftsprogramm einschließlich seiner Konkretisie-
rungen nicht widersprechen. Der Senat wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung die Verordnungsermächtigung nach
Satz 1 für die Fälle auf die Bezirksämter weiter zu übertragen,
in denen die örtlich zuständigen Bezirksversammlungen den
Festsetzungen zugestimmt haben. 

§ 5

Verfahren zur Aufstellung des Landschaftsprogramms
(zu § 10 Absatz 4 BNatSchG) 

(1) Die zuständige Behörde stellt den Entwurf des Land-
schaftsprogramms auf. Bei der erstmaligen Aufstellung oder
Änderung des Landschaftsprogramms ist die Umweltverträg-
lichkeit der Landschaftsplanung nach den Vorschriften über
die strategische Umweltprüfung bei Plänen und Programmen
im Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in Ham-
burg (HmbUVPG) vom 10. Dezember 1996 (HmbGVBl.
S. 310), zuletzt geändert am 3. April 2007 (HmbGVBl. S. 119,
135), zu prüfen. Im Falle einer Änderung, die geringfügig ist
oder lediglich die Nutzung kleiner Gebiete auf lokaler Ebene
festlegt, kann von der Durchführung einer strategischen
Umweltprüfung abgesehen werden, wenn eine Vorprüfung
ergibt, dass die Änderung voraussichtlich keine erheblichen
Umweltauswirkungen hat. Die Beschreibung und Bewertung
der erheblichen Umweltauswirkungen des Landschaftspro-
gramms auf die betroffenen Schutzgüter ist in den Erläute-
rungsbericht zu integrieren. 

(2) Der Entwurf wird für die Dauer eines Monats öffentlich
ausgelegt. Ort und Dauer der Auslegung sind mindestens eine
Woche vorher im Amtlichen Anzeiger bekannt zu machen.
Dabei ist darauf hinzuweisen, dass Anregungen während der
Auslegungsfrist schriftlich oder durch elektronische Doku-
mente vorgebracht werden können. 

(3) Das Landschaftsprogramm wird durch Beschluss der
Bürgerschaft festgestellt. Der Beschluss der Bürgerschaft wird
vom Senat im Hamburgischen Gesetz- und Verordnungsblatt
bekannt gemacht. Dabei ist anzugeben, wo das Landschafts-
programm zu kostenfreier Einsicht ausgelegt wird. 

(4) Über konkretisierende Darstellungen nach § 4 Absatz 2
beschließt der Senat. Absatz 2 und Absatz 3 Sätze 2 und 3 gel-
ten entsprechend. 

(5) Das Landschaftsprogramm kann im Wege der Berichti-
gung angepasst werden, 

1. wenn Gebiete zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von
Natur und Landschaft im Sinn des Kapitels 4 des Bundes-
naturschutzgesetzes verändert werden, 

Gesetz 
zur Neuregelung des Hamburgischen Landesrechts

auf dem Gebiet des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
Vom 11. Mai 2010

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:
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2. wenn sich durch den gesetzlichen Biotopschutz nach § 30
Absatz 2 BNatSchG oder § 14 Absatz 1 dieses Gesetzes
geänderte Darstellungserfordernisse ergeben, 

3. wenn die verbindliche Bauleitplanung nach dem Dritten
Abschnitt des Baugesetzbuchs Festsetzungen trifft, die eine
Anpassung der im Landschaftsprogramm dargestellten
Erfordernisse und Maßnahmen von Natur und Landschaft
begründen oder 

4. soweit Berichtigungen des Flächennutzungsplanes auf
Grundlage von Regelungen nach § 13a Absatz 2 BauGB vor-
genommen werden, die Veränderungen von Darstellungen
im Landschaftsprogramm erfordern. 

Berichtigungen des Landschaftsprogramms werden im Amt-
lichen Anzeiger bekannt gegeben.

§ 6
Eingriffe in Natur und Landschaft 

(zu §§ 14 und 15 BNatSchG) 

(1) Im Hafennutzungsgebiet nach § 2 Absatz 1 des Hafen-
entwicklungsgesetzes vom 25. Januar 1982 (HmbGVBl. S. 19),
zuletzt geändert am 13. Oktober 2009 (HmbGVBl. S. 362), in
der jeweils geltenden Fassung sind 
1. keine Eingriffe 

a) die regelmäßige Unterhaltung von bestimmungsgemäß
zu Zwecken des Hafenentwicklungsgesetzes genutzten
Gewässern, 

b) die wesentliche Umgestaltung von regelmäßig unterhal-
tenen Gewässern, die bestimmungsgemäß zu Zwecken
des Hafenentwicklungsgesetzes genutzt werden, 

c) die Herstellung von Gewässern im Bereich versiegelter
Flächen, 

d) der Ausbau von Kaimauern im Bereich verbauter Ufer, 
2. in der Regel kein Eingriff die Herstellung von Gewässern

im Bereich unversiegelter Flächen. 

(2) Ohne Beschränkung auf das Hafennutzungsgebiet sind 
1. keine Eingriffe Maßnahmen des öffentlichen und privaten

Hochwasserschutzes innerhalb der Grundfläche vorhande-
ner Hochwasserschutzanlagen oder im Bereich versiegelter
Flächen, 

2. in der Regel keine Eingriffe Maßnahmen am Gewässer Elbe
zur nachhaltigen Stabilisierung der Wasserstände der
Tideelbe, soweit sie nicht mit der Baggerung von Watt-
flächen oder Flachwasserzonen verbunden sind. 
(3) Soweit im Falle der Beseitigung oder teilweisen Beseiti-

gung von Gewässern im Hafennutzungsgebiet ein Eingriff fest-
gestellt wird, sind abweichend von § 15 Absatz 2 BNatSchG
Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen nur im Hafennutzungsge-
biet durchzuführen. Sind entsprechende Maßnahmen im
Hafennutzungsgebiet nicht möglich, beträgt die fällig wer-
dende Ersatzzahlung abweichend von § 15 Absatz 6 BNatSchG
7,50 Euro je Quadratmeter beseitigter Wasserfläche. Die
Ersatzzahlung fließt in die Stiftung Lebensraum Elbe. Damit
wird zugleich die Verpflichtung aus § 2 Absatz 3 des Gesetzes
über die Zuführungen an die Stiftung Lebensraum Elbe vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) erfüllt. 

§ 7
Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen

(zu § 16 Absatz 2 BNatSchG) 

Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung das
Nähere zur Bevorratung von vorgezogenen Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen mittels Ökokonten, insbesondere die Erfas-

sung, Bewertung oder Buchung vorgezogener Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen in Ökokonten, deren Genehmigungsbe-
dürftigkeit und Handelbarkeit sowie den Übergang der
Verantwortung nach § 15 Absatz 4 BNatSchG auf Dritte, die
vorgezogene Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchführen,
zu regeln. 

§ 8
Verfahren bei Eingriffen

(zu § 17 Absatz 1 BNatSchG) 

Bedarf ein Eingriff nach anderen Rechtsvorschriften einer
behördlichen Zulassung oder Anzeige an eine Behörde oder
wird er von einer Behörde durchgeführt, so hat diese Behörde
zugleich im Einvernehmen mit der für Naturschutz und Land-
schaftspflege zuständigen Behörde die zur Durchführung des
§ 15 BNatSchG erforderlichen Entscheidungen und Maßnah-
men zu treffen, soweit die für Naturschutz und Landschafts-
pflege zuständige Behörde nicht selbst entscheidet. 

§ 9
Biotopverbund, Biotopvernetzung

(zu § 20 Absatz 1, § 21 Absätze 1 bis 4 BNatSchG) 

(1) Die Freie und Hansestadt Hamburg schafft einen Bio-
topverbund, der mindestens 15 vom Hundert des Gebiets der
Freien und Hansestadt Hamburg umfasst. 

(2) Entlang natürlicher oder naturnaher Bereiche fließen-
der oder stehender Gewässer, ausgenommen künstliche Gewäs-
ser im Sinne von § 3 Nummer 4 des Wasserhaushaltsgesetzes
(WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), ist ab dem
1. Januar 2011 in einer Breite von mindestens 7,50 m von der
Uferlinie die garten- oder ackerbauliche Nutzung zu unterlas-
sen (Gewässerrandstreifen).

§ 10 
Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft

(zu § 20 Absatz 2, §§ 22 bis 29 BNatSchG) 

(1) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
unter den Voraussetzungen der §§ 23 bis 29 BNatSchG
bestimmte Teile von Natur und Landschaft als 
1. Naturschutzgebiet (§ 23 BNatSchG), 
2. Nationales Naturmonument (§ 24 BNatSchG), 
3. Landschaftsschutzgebiet (§ 26 BNatSchG), 
4. Naturdenkmal (§ 28 BNatSchG) oder 
5. geschützten Landschaftsbestandteil (§ 29 BNatSchG) 
unter Schutz zu stellen. Nationalparke (§ 24 BNatSchG), Bio-
sphärenreservate (§ 25 BNatSchG) und Naturparke (§ 27 BNat-
SchG) werden unter den entsprechenden Voraussetzungen
durch Gesetz unter Schutz gestellt. Ergänzend zur Unter-
schutzstellung kann die für Naturschutz und Landschafts-
pflege zuständige Behörde zur Erreichung des Schutzzwecks
Pflege- und Entwicklungspläne aufstellen. 

(2) Abweichend von § 28 Absatz 1 BNatSchG können als
Naturdenkmal Einzelschöpfungen der Natur oder entspre-
chende Flächen bis zu 5 Hektar auch zur Erhaltung, Entwick-
lung oder Wiederherstellung von Lebensstätten, Biotopen
oder Lebensgemeinschaften bestimmter wild lebender Tier-
und Pflanzenarten unter Schutz gestellt werden. Die Verord-
nungsermächtigung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 gilt ent-
sprechend. 

(3) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
Teile von Natur und Landschaft unter den Voraussetzungen
von § 22 Absatz 3 BNatSchG einstweilig sicherzustellen. Bei
Gefahr im Verzuge ist die zuständige Behörde befugt, Verände-
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rungen von Natur und Landschaft unter den gleichen Voraus-
setzungen zu untersagen. 

§ 11 

Verfahren bei Unterschutzstellungen
durch Rechtsverordnung (zu § 22 Absatz 2 BNatSchG) 

(1) Die Entwürfe der Rechtsverordnungen nach § 10 Ab-
satz 1 Satz 1 und Absatz 2 werden mit den dazugehörigen Kar-
ten für die Dauer eines Monats bei der zuständigen Behörde
und dem zuständigen Bezirksamt ausgelegt. Ort und Dauer der
Auslegung sind mindestens eine Woche vorher im Amtlichen
Anzeiger und in mindestens zwei Tageszeitungen bekannt zu
machen mit dem Hinweis, dass Bedenken und Anregungen
während der Auslegungsfrist schriftlich oder elektronisch vor-
gebracht werden können. 

(2) Die öffentliche Auslegung kann beim Erlass von
Rechtsverordnungen nach § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4
(Naturdenkmäler) und Absatz 2 durch Anhörung der betroffe-
nen Eigentümerinnen und Eigentümer oder sonst Verfügungs-
berechtigten ersetzt werden. 

(3) Nach Beschlussfassung durch den Senat teilt die zustän-
dige Behörde das Ergebnis der Prüfung der fristgemäß vorge-
brachten Bedenken und Anregungen, soweit sie nicht berück-
sichtigt sind, den Einwendenden mit. Haben mehr als einhun-
dert Personen Bedenken und Anregungen mit im Wesent-
lichen gleichem Inhalt vorgebracht, so kann die Mitteilung des
Ergebnisses der Prüfung dadurch ersetzt werden, dass diesen
Personen eine Einsicht in das Ergebnis der Prüfung ermög-
licht wird. Im Amtlichen Anzeiger ist bekannt zu geben, bei
welcher Stelle das Ergebnis der Prüfung während der Dienst-
stunden eingesehen werden kann. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, wenn eine
Rechtsverordnung nach § 10 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2
geändert oder neu erlassen wird, ohne dass der Schutzgegen-
stand erweitert wird oder weitere Gebote, Verbote, Pflege- und
Entwicklungsmaßnahmen angeordnet werden. Satz 1 gilt
entsprechend, wenn sich eine Rechtsverordnung nach § 10
Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 auf das Gesamtgebiet der Freien
und Hansestadt Hamburg erstreckt. 

(5) Eine Verletzung der Vorschriften der Absätze 1 bis 3 ist
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Ver-
kündung der Rechtsverordnung schriftlich unter Angabe des
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, bei der
zuständigen Behörde geltend gemacht wird. Die Rechtsverord-
nung kann durch ein ergänzendes Verfahren zur Behebung
von Fehlern auch rückwirkend in Kraft gesetzt werden. 

§ 12

Kennzeichnung und Bezeichnung
(zu § 22 Absatz 4 BNatSchG) 

(1) Geschützte Teile von Natur und Landschaft, ausgenom-
men geschützte Landschaftsbestandteile sollen gekennzeich-
net werden. Geschützte Landschaftsbestandteile sollen
gekennzeichnet werden, soweit dies zweckmäßig ist. Der Senat
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Art der Kenn-
zeichnung zu bestimmen und die Kennzeichen festzulegen. 

(2) Die Bezeichnungen für geschützte Teile von Natur und
Landschaft im Sinne des § 10 Absatz 1 Satz 1 sowie die nach
Absatz 1 bestimmten Kennzeichnungen dürfen nur für die
durch Gesetz oder Rechtsverordnung geschützten Gebiete und
Gegenstände verwendet werden. Bezeichnungen und Kenn-
zeichnungen, die ihnen zum Verwechseln ähnlich sind, dürfen
für Bestandteile von Natur und Landschaft nicht benutzt
werden. 

§ 13

Fachkonzeption Arten- und Biotopschutz
(zu § 38 Absatz 1 BNatSchG) 

(1) Die Fachkonzeption Arten- und Biotopschutz wird zur
Vorbereitung, Durchführung und Überwachung der Aufgaben
nach § 37 Absatz 1 BNatSchG erstellt. Sie dient der Erhaltung,
Wiederherstellung und Entwicklung der biologischen Vielfalt
in Hamburg. 

(2) Die Fachkonzeption Arten- und Biotopschutz enthält
insbesondere 

1. die Darstellung und Bewertung der unter dem Gesichts-
punkt des Artenschutzes bedeutsamen Populationen,
Lebensgemeinschaften und Biotope wild lebender Tier-
und Pflanzenarten, einschließlich der Lebensraumtypen
und Arten von gemeinschaftlichem Interesse, der europäi-
schen Vogelarten und ihrer Lebensräume sowie der beson-
ders geschützten oder sonst in ihrem Bestand gefährdeten
Arten, 

2. Aussagen über die Bestandssituation und die Entwicklung
der unter Nummer 1 genannten Populationen, Lebensge-
meinschaften und Biotope sowie über die wesentlichen
Gefährdungsursachen, 

3. Festlegungen von Schutz-, Pflege- und Entwicklungszielen
sowie von Maßnahmen zu deren Verwirklichung. 

§ 14 

Gesetzlich geschützte Biotope 
(zu § 30 Absätze 2 und 7 BNatSchG) 

(1) Die Biotope nach § 30 Absatz 2 Satz 1 BNatSchG sind
geschützt, sofern sie in ihrer Ausprägung hinsichtlich Stand-
ortverhältnissen, der Vegetation oder sonstiger Eigenschaften
den näheren Regelungen nach der Anlage entsprechen. 

(2) Die Verbote des § 30 Absatz 2 Satz 1 BNatSchG gelten in
Hamburg auch für folgende Biotope (weitere gesetzlich
geschützte Biotope) 

1. Bracks, 

2. Feldhecken, Knicks und Feldgehölze, 

sofern sie in ihrer Ausprägung hinsichtlich der Standortver-
hältnisse, der Vegetation oder sonstiger Eigenschaften den
näheren Regelungen der Anlage entsprechen.

(3) Ergänzend zu § 30 Absätze 3 bis 6 BNatSchG wird
bestimmt, dass die zuständige Behörde auf Antrag vom Verbot
nach § 30 Absatz 2 BNatSchG Ausnahmen zulässt, wenn 

1. das Biotop in einem durch einen rechtsgültigen Bebauungs-
plan festgesetzten Baugebiet liegt, nach Feststellung des
Bebauungsplans entstanden ist und die Ausnahme die Ver-
wirklichung eines durch den Bebauungsplan zugelassenen
Vorhabens ermöglichen soll, 

2. sich das Biotop auf Flächen im Hafennutzungsgebiet nach
§ 2 des Hafenentwicklungsgesetzes vom 25. Januar 1982
(HmbGVBl. S. 19), zuletzt geändert am 13. Oktober 2009
(HmbGVBl. S. 362), in der jeweils geltenden Fassung befin-
det, für die im Zuge von gesetzlichen Zulassungsentschei-
dungen eine bestimmte Nutzung vorgesehen ist. 

(4) Die zuständigen Behörden sollen geeignete Maß-
nahmen treffen, um die ökologische Beschaffenheit oder die
räumliche Ausdehnung der gesetzlich geschützten Biotope zu
erhalten. 

(5) Die Registrierung der nach Absatz 2 und § 30 Absatz 2
Satz 1 BNatSchG gesetzlich geschützten Biotope erfolgt durch
die zuständige Behörde. Die erfassten Biotope sind karten-
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mäßig mit ihrer Lage und ihrem Typ dargestellt und für jeder-
mann bei der zuständigen Behörde einsehbar. 

(6) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
die Anlage zu ändern, soweit zur Bestimmung der gesetzlich
geschützten Biotope nähere Merkmale erforderlich werden
oder wenn naturwissenschaftliche Erkenntnisse die Änderung
erfordern. 

§ 15 

Freihaltung von Gewässern und Uferzonen
(zu § 61 BNatSchG) 

An natürlichen und naturnahen Bereichen von Gewässern
außerhalb des Hafennutzungsgebiets nach § 2 des Hafenent-
wicklungsgesetzes vom 25. Januar 1982 (HmbGVBl. S. 19),
zuletzt geändert am 13. Oktober 2009 (HmbGVBl. S. 362), in
der jeweils geltenden Fassung dürfen bis zu einem Abstand
von 10 Metern von der Uferlinie keine baulichen Anlagen
errichtet oder wesentlich geändert werden. Diese Regelung gilt
nicht für von Menschen geschaffene oberirdische Gewässer
(künstliche Gewässer im Sinne von § 3 Nummer 4 WHG). § 61
Absätze 2 und 3 BNatSchG gilt entsprechend. 

§ 16 

Tiergehege 
(zu § 43 Absatz 5 BNatSchG) 

(1) Als Tiergehege gelten auch Volieren oder vergleichbare
ortsfeste Einrichtungen, in denen Greifvögel, Eulen oder
andere Wirbeltiere gehalten werden. 

(2) Der Betrieb kann insbesondere mit folgenden Auflagen
verbunden werden: 

1. die Führung eines Gehegebuches, das über den Tier-
bestand, Zugänge und Abgänge Auskunft geben muss, 

2. die Verpflichtung zur Kontrolle der Gehege und zur Unter-
suchung verendeter Tiere durch die Amtstierärztin bezie-
hungsweise den Amtstierarzt, 

3. Einrichtung von Quarantänegattern, 

4. Maßnahmen zum Schutz des Baumbestandes, 

5. Sicherheitsleistungen für die ordnungsgemäße Auflösung
des Geheges und die Herrichtung der Landschaft, 

6. Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche
Sicherheit und Ordnung. 

Forderungen dieses Inhalts können auch nach Beginn des
Betriebs erhoben werden.

(3) Die Inhaberin beziehungsweise der Inhaber des Tier-
geheges oder die ganz oder zum Teil mit der Leitung betrauten
Personen haben der zuständigen Behörde auf Verlangen die
zur Überwachung erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die
von der zuständigen Behörde beauftragten Personen sind
befugt, zum Zwecke der Überwachung Grundstücke, Wirt-
schaftsgebäude, Geschäfts-, Betriebs- und Lagerräume
während der üblichen Arbeits- und Betriebszeit zu betreten,
dort Prüfungen und Besichtigungen vorzunehmen und das
Gehegebuch einzusehen und zu prüfen. Das Grundrecht der
Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgeset-
zes) wird insoweit eingeschränkt. 

§ 17 

Betreten der freien Landschaft 
(zu § 59 Absatz 2 BNatSchG) 

(1) Das Fahren mit dem Fahrrad ohne Motorkraft oder mit
Krankenfahrstühlen steht dem Betreten im Sinne des § 59
Absatz1 BNatSchG gleich. 

(2) Mitgebrachte Gegenstände dürfen in der freien Land-
schaft nicht zurückgelassen werden. Wer dort Gegenstände
ablegt, wegwirft oder sich ihrer dort in sonstiger Weise ent-
ledigt, ist verpflichtet, diese wieder an sich zu nehmen und aus
der freien Landschaft zu entfernen. 

(3) Die zuständige Behörde kann das Betreten von Teilen
der Flur aus wichtigen Gründen, insbesondere aus solchen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege, des Feldschutzes
und der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung, zum Schutze
der Erholungsuchenden, zur Vermeidung erheblicher Schäden
oder zur Wahrung anderer unter Berücksichtigung des Interes-
ses der Allgemeinheit schutzwürdiger Belange des Grund-
stücksbesitzers einschränken oder untersagen. 

(4) Das Betreten des Waldes richtet sich nach dem Landes-
waldgesetz vom 13. März 1978 (HmbGVBl. S. 74), zuletzt
geändert am 3. April 2007 (HmbGVBl. S. 104, 106), in der
jeweils geltenden Fassung. 

§ 18 

Reiten in der freien Landschaft 
(zu § 59 Absatz 2 BNatSchG) 

(1) In der freien Landschaft sind außerhalb öffentlicher
Wege Reiten und Fahren mit bespannten Fahrzeugen auf pri-
vaten Wegen und auf ungenutzten Grundflächen zum Zwecke
der Erholung nur gestattet, wenn die Wege oder Grundflächen
dafür besonders bestimmt und am Pferd beidseitig ein gültiges
Pferdekennzeichen nach Maßgabe von Absatz 2 angebracht ist
oder wenn dafür im Einzelfall eine besondere Befugnis vor-
liegt. 

(2) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
die Ausgabe von Pferdekennzeichen zu regeln und dabei ins-
besondere zu bestimmen, dass das Kennzeichen gegen Ent-
richtung einer Gebühr ausgegeben wird. Die Ausgabe der
Kennzeichen sowie die Erhebung und Verwaltung der Gebühr
sollen dem Landesverband der Reit- und Fahrvereine Ham-
burg e.V. oder einem vergleichbaren rechtsfähigen Verein über-
tragen werden. Das Aufkommen aus den Gebühren ist nach
Abzug der Verwaltungskosten für die Anlage und Unterhal-
tung von Reitwegen zu verwenden. Die Verwaltungskosten
können pauschal festgesetzt werden.

(3) Das Reiten im Wald richtet sich nach dem Landeswald-
gesetz. 

§ 19 

Enteignung 
(zu § 68 Absatz 3 BNatSchG) 

(1) Zugunsten der Freien und Hansestadt Hamburg kön-
nen außerhalb des Hafennutzungsgebiets nach § 2 des Hafen-
entwicklungsgesetzes enteignet werden: 

1. Grundstücke in Naturschutzgebieten, 

2. Grundstücke in Nationalparken, 

3. Grundstücke, auf denen sich ein Naturdenkmal oder ein
gesetzlich geschütztes Biotop im Sinne des § 30 BNatSchG
oder des § 14 Absatz 1 dieses Gesetzes befinden, 

4. Grundstücke, die an oberirdische Gewässer angrenzen. 

(2) Die Enteignung ist nur zulässig, wenn sie zum Wohl der
Allgemeinheit aus Gründen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege erforderlich ist und der Enteignungszweck auf
andere zumutbare Weise nicht erreicht werden kann, insbeson-
dere ein freihändiger Erwerb zu angemessenen Bedingungen
nicht möglich ist. Im Übrigen gelten die Bestimmungen
des Hamburgischen Enteignungsgesetzes in der Fassung vom
11. November 1980 (HmbGVBl. S. 305), zuletzt geändert am
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18. Februar 2004 (HmbGVBl. S. 107), in der jeweils geltenden
Fassung. 

§ 20 

Entschädigung 
(zu § 68 Absätze 1 und 2 BNatSchG) 

(1) Liegen die Voraussetzungen nach § 68 Absatz 1 BNat-
SchG vor, so ist die angemessene Entschädigung von der
Freien und Hansestadt Hamburg zu leisten. Über die Entschä-
digung ist zumindest dem Grunde nach durch die zuständige
Behörde in Verbindung mit der Entscheidung über die belas-
tende Maßnahme zu entscheiden. Die für die Enteignung gel-
tenden landesrechtlichen Vorschriften sind für die Bemessung
der Höhe der angemessenen Entschädigung entsprechend
anzuwenden. 

(2) Eine unzumutbare Belastung im Sinne des § 68 Absatz 1
BNatSchG ist insbesondere anzunehmen, wenn infolge von
Verboten 

1. die bisher rechtmäßig ausgeübte Nutzung nicht mehr fort-
gesetzt werden darf oder auf Dauer eingeschränkt werden
muss und hierdurch die wirtschaftliche Nutzbarkeit des
Grundstücks erheblich beschränkt wird oder 

2. eine nicht ausgeübte, aber beabsichtigte Nutzung unterbun-
den wird, die sich nach Lage und Beschaffenheit des Grund-
stücks objektiv anbietet und die die Eigentümerin bezie-
hungsweise der Eigentümer sonst unbeschränkt hätte aus-
üben können. 

§ 21 

Mitwirkung von Naturschutzvereinigungen 
(zu § 63 Absatz 2 BNatSchG) 

(1) Ergänzend zu § 63 Absatz 2 und § 74 Absatz 3 BNatSchG
ist den dort genannten, in der Freien und Hansestadt Ham-
burg anerkannten Naturschutzvereinigungen Gelegenheit zur
Stellungnahme und zur Einsicht in die einschlägigen Sach-
verständigengutachten zu geben 

1. vor der Erteilung von Befreiungen von Geboten und Ver-
boten zum Schutz von Naturdenkmalen, 

2. bei der Vorbereitung von Beiträgen zum Bewirtschaftungs-
plan nach § 83 des Wasserhaushaltsgesetzes vom 31. Juli
2009 (BGBl. I S. 2585) in der jeweils geltenden Fassung, 

3. bei wasserrechtlichen Entscheidungen über das Aufstauen
von oberirdischen Gewässern, das Ablassen aufgestauten
Wassers sowie über das Benutzen oder Absenken von
Grundwasser, soweit sie mit Eingriffen in Natur und Land-
schaft nach § 14 Absatz 1 BNatSchG verbunden sind, 

4. bei der Vorbereitung von forstlichen Rahmenplänen nach
§ 2 des Landeswaldgesetzes und 

5. bei waldrechtlichen Entscheidungen über die Rodung oder
Umwandlung von Wald sowie über die Erstaufforstung von
Flächen. 

(2) Weiter ist den in Hamburg anerkannten Naturschutz-
vereinigungen abweichend von § 63 Absatz 2 BNatSchG Gele-
genheit zur Stellungnahme und zur Einsicht in die einschlägi-
gen Sachverständigengutachten zu geben, soweit sie durch das
jeweilige Vorhaben nach ihrem satzungsgemäßen Aufgaben-
bereich oder in ihren gesetzlichen Aufgaben berührt werden, 

1. bei der Vorbereitung von Gesetzen, die die Belange des
Naturschutzes und der Landschaftspflege erheblich be-
rühren sowie 

2. bei der Vorbereitung von überwiegend die Belange des
Naturschutzes und der Landschaftspflege regelnden
Rechtsverordnungen. 

§ 22 

Beteiligung von Naturschutzvereinigungen im Verfahren
(zu § 63 BNatSchG) 

In den Fällen des § 63 BNatSchG und des § 21 dieses Geset-
zes hat die jeweils für das Verfahren zuständige Behörde die
zur Mitwirkung berechtigten Vereine zu benachrichtigen. Sie
räumt zugleich eine angemessene Frist zur Einsicht in die ein-
schlägigen Sachverständigengutachten sowie zur Äußerung
ein. 

§ 23 

Beteiligung von Kammern bei der Rechtssetzung 
(zu § 63 Absatz 2 BNatSchG) 

In Ergänzung zu § 63 Absatz 2 BNatSchG soll der Handels-
kammer Hamburg, der Handwerkskammer Hamburg und der
Landwirtschaftskammer Hamburg 

1. bei der Vorbereitung von Gesetzen, die die Belange des
Naturschutzes und der Landschaftspflege erheblich be-
rühren, 

2. bei der Vorbereitung von überwiegend die Belange des
Naturschutzes und der Landschaftspflege regelnden
Rechtsverordnungen sowie 

3. bei der Vorbereitung von Rechtsverordnungen und anderen
im Rang unterhalb von Gesetzen stehenden Rechtsvor-
schriften auf dem Gebiet des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege 

Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden, soweit sie
durch das jeweilige Vorhaben in ihrem satzungsgemäßen Auf-
gabenbereich oder in ihren gesetzlichen Aufgaben berührt
werden. 

§ 24

Betreuung von geschützten Gebieten und Gegenständen 

(1) Die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige
Behörde kann juristischen Personen des Privatrechts, die nach
§ 63 Absatz 2 oder § 74 Absatz 3 BNatSchG in der Freien und
Hansestadt Hamburg anerkannt sind oder die sich sonst vor-
wiegend den Zielen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege im Sinne des Kapitels 4 oder 5 des Bundesnaturschutz-
gesetzes widmen und Gewähr für eine sachgerechte Aufgaben-
erfüllung bieten, im gegenseitigen Einvernehmen in bestimm-
tem Umfang geschützte Teile von Natur und Landschaft zur
Betreuung oder zur Durchführung von Maßnahmen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege übertragen (Gebiets-
betreuer). Ein Anspruch auf Erstattung von Kosten wird
dadurch nicht begründet. Hoheitliche Befugnisse können
nicht übertragen werden. 

(2) Die Gebietsbetreuer sollen insbesondere 

1. die Allgemeinheit beim Besuch der geschützten Gebiete
über die zum Schutz der Gebiete bestehenden Vorschriften
informieren und aufklären, 

2. die Einhaltung der zum Schutz der Gebiete erlassenen
Gebote und Verbote überwachen sowie Zuwiderhandlun-
gen durch Aufklärung unterbinden, 

3. die zuständigen Stellen von Zuwiderhandlungen unterrich-
ten und 

4. Schäden oder andere Beeinträchtigungen von Natur und
Landschaft der Gebiete der für Naturschutz und Land-
schaftspflege zuständigen Behörde mitteilen. 

(3) Die der zuständigen Behörde benannten Mitglieder der
Gebietsbetreuer sind, soweit es zur Erfüllung ihrer Aufgaben
erforderlich ist, berechtigt, die geschützten Gebiete außerhalb
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von Wegen zu betreten. Sie haben sich bei ihrer Aufgaben-
wahrnehmung auf Verlangen auszuweisen. 

(4) Die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige
Behörde kann zur Unterstützung der hauptamtlich im Natur-
schutz tätigen Personen geeigneten Personen Aufgaben als
Naturschutzdienst übertragen. Der Naturschutzdienst ist
ehrenamtlich tätig. Die Übertragung der Aufgaben erfolgt in
der Regel für ein bestimmtes Gebiet im Sinne des § 20 Absatz 2
BNatSchG für fünf Jahre. Für den Naturschutzdienst gelten
die Absätze 2 und 3 entsprechend. Den Personen des Natur-
schutzdienstes werden die im Rahmen ihrer Aufgabenwahr-
nehmung entstandenen notwendigen Aufwendungen erstattet. 

§ 25 

Naturschutzrat 

(1) Für die Zwecke des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege wird bei der zuständigen Behörde ein unabhängi-
ger sachverständiger Naturschutzrat eingerichtet. Der Natur-
schutzrat setzt sich zusammen aus mindestens zehn, höchstens
15 ehrenamtlichen Mitgliedern, die die für Naturschutz und
Landschaftspflege bedeutsamen Fachgebiete vertreten und
vom Senat auf Vorschlag der zuständigen Behörde ernannt
werden. Im Naturschutzrat sollen mindestens die Fachgebiete
Botanik, Zoologie, Ökologie, Hydrobiologie, Bodenkunde,
Naturschutz, Landschaftsplanung, Wasserwirtschaft sowie
Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft vertreten sein. Die
zuständige Behörde kann Vorschläge von Hochschulen und
Fachverbänden einholen. 

(2) Der Naturschutzrat soll 

1. die Interessen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
in der Öffentlichkeit fördern, 

2. der zuständigen Behörde Vorschläge und Anregungen über
Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege
unterbreiten und sie beraten. 

(3) Die Mitglieder des Naturschutzrates sind an Aufträge
und Weisungen nicht gebunden. Sie werden auf drei Jahre
ernannt. Die Wiederernennung ist zulässig. Scheidet ein Mit-
glied vor Ablauf von drei Jahren aus, so ernennt der Senat für
die restliche Zeit ein Ersatzmitglied, falls diese mehr als ein
halbes Jahr beträgt. 

(4) Der Naturschutzrat wählt aus seiner Mitte eine Vorsit-
zende beziehungsweise einen Vorsitzenden und eine Schrift-
führerin beziehungsweise einen Schriftführer. Er gibt sich eine
Geschäftsordnung, die der Genehmigung der zuständigen
Behörde bedarf. 

§ 26 

Anzeigepflichten 

Werden bisher unbekannte Naturgebilde, insbesondere
unterirdische Torf- und Seeablagerungen, größere Findlinge,
fossile Bodenbildungen, wertvolle Fossilien oder sonstige Ein-
zelschöpfungen der Natur aufgedeckt oder aufgefunden, so ist
der Fund unverzüglich der zuständigen Behörde anzuzeigen
und so lange in seinem bisherigen Zustand zu belassen, bis die
zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen
getroffen oder den Fund freigegeben hat. Äußert sich die
zuständige Behörde zur Anzeige nicht innerhalb von vier
Wochen, so gilt der Fund als freigegeben. 

§ 27 

Zutritt und Untersuchungen 

(1) Die Bediensteten und Beauftragten der zuständigen
Behörde sind berechtigt, Grundstücke zu betreten sowie dort

Kartierungen und Erhebungen von Tier- und Pflanzenarten
sowie von Biotopen, Bodenuntersuchungen, Vermessungen
oder ähnliche Arbeiten auszuführen, soweit dies zur Vorberei-
tung oder Durchführung von Maßnahmen nach den Bestim-
mungen dieses Gesetzes, des Bundesnaturschutzgesetzes oder
aufgrund dieser Gesetze erlassener Rechtsverordnungen
erforderlich ist. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der
Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit ein-
geschränkt. Nach Durchführung der Arbeiten ist der alte
Zustand wiederherzustellen. 

(2) Die Verfügungsberechtigten sollen vor dem Betreten der
Grundstücke in geeigneter Weise benachrichtigt und, im Fall
von Untersuchungen, danach in geeigneter Weise informiert
werden. 

§ 28

Datenverarbeitung 

(1) Die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige
Behörde ist berechtigt, die zum Zwecke der Aufgabenerfüllung
nach dem Bundesnaturschutzgesetz und nach diesem Gesetz
erforderlichen personenbezogenen Daten im Sinne des § 4
Absatz 1 des Hamburgischen Datenschutzgesetzes vom 5. Juli
1990 (HmbGVBl. S. 133, 165, 226), zuletzt geändert am
15. Dezember 2009 (HmbGVBl. S. 405, 435), in der jeweils
geltenden Fassung zu erheben und weiterzuverarbeiten. Es
handelt sich dabei insbesondere um Daten über 

1. Bezeichnung, Größe und Lage von Grundstücken oder
Flächen, 

2. Ausstattung von Grundstücken oder Flächen mit Arten und
Biotopen, 

3. Beeinträchtigungen und Gefährdungen von Arten und
Biotopen, 

4. geschützte Teile von Natur und Landschaft im Sinne der
Kapitel 4 und 5 des Bundesnaturschutzgesetzes, 

5. Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 

6. Maßnahmen im Sinne des Kapitels 3 des Bundesnatur-
schutzgesetzes, insbesondere zur Durchführung der
Rechtsverordnung nach § 7, 

7. Eigentümerinnen, Eigentümer, Nutzungsberechtigte und
deren Betriebe, 

8. Nutzungen und Bewirtschaftungsformen sowie 

9. Vergütungen für landschaftspflegerische Maßnahmen und
Ausgleichszahlungen für Nutzungsbeschränkungen. 

Eine Erhebung auch ohne Kenntnis der Betroffenen ist zuläs-
sig, wenn andernfalls die Erfüllung der Aufgaben nach dem
Bundesnaturschutzgesetz oder nach diesem Gesetz gefährdet
würde. 

(2) Regelmäßige Datenübermittlungen an andere Behörden
oder öffentliche Stellen sind zulässig, soweit dieses durch Bun-
des- oder Landesrecht unter Festlegung des Anlasses oder
Zwecks der Ermittlungen, der Datenempfängerin beziehungs-
weise des Datenempfängers und der übermittelnden Daten
bestimmt ist. 

(3) Für andere Zwecke erhobene Daten dürfen zur Erfül-
lung von Aufgaben nach diesem Gesetz oder nach dem
Bundesnaturschutzgesetz weiterverarbeitet werden, wenn die
die Daten erhebende Behörde die Daten zu diesem Zweck
erheben dürfte, sowie im Übrigen unter den Voraussetzungen
des § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummern 2 bis 8 des Hamburgischen
Datenschutzgesetzes. 

(4) Im Übrigen finden das Hamburgische Datenschutzge-
setz und das Hamburgische Geodateninfrastrukturgesetz vom
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15. Dezember 2009 (HmbGVBl. S. 528) in der jeweils gelten-
den Fassung Anwendung. 

§ 29 

Ordnungswidrigkeiten, Geldbuße
(zu § 69 BNatSchG) 

(1) Über die Bußgeldvorschriften des § 69 BNatSchG hin-
aus handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. einer aufgrund dieses Gesetzes in Verbindung mit dem
Bundesnaturschutzgesetz oder einer aufgrund des Ham-
burgischen Naturschutzgesetzes erlassenen Rechtsverord-
nung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für
bestimmte Tatbestände auf diese Vorschrift verweist, 

2. einer aufgrund dieses Gesetzes erlassenen vollziehbaren
schriftlichen Anordnung zuwiderhandelt, soweit die
Anordnung auf diese Vorschrift verweist, 

3. eine vollziehbare Auflage, unter der eine Befreiung oder
Ausnahme von den Vorschriften des Bundesnaturschutz-
gesetzes, dieses Gesetzes oder den Verboten einer aufgrund
dieses Gesetzes in Verbindung mit dem Bundesnatur-
schutzgesetz oder aufgrund des Hamburgischen Natur-
schutzgesetzes erlassenen Rechtsverordnung erteilt wor-
den ist, nicht erfüllt, 

4. entgegen § 9 Absatz 2 den Gewässerrandstreifen garten-
oder ackerbaulich nutzt,

5. entgegen einer vollziehbaren Untersagung nach § 10 Ab-
satz 3 Satz 2 Teile von Natur und Landschaft verändert
oder stört, 

6. entgegen § 12 Absatz 2 Bezeichnungen für geschützte Teile
von Natur und Landschaft oder Kennzeichnungen im
Sinne des § 12 Absatz 1 verwendet oder entsprechende
Bezeichnungen oder Kennzeichen benutzt, die denen zum
Verwechseln ähnlich sind, 

7. entgegen § 14 Absatz 2 ein dort genanntes Biotop zerstört
oder sonst erheblich beeinträchtigt, 

8. entgegen § 15 bauliche Anlagen errichtet oder wesentlich
ändert, 

9. entgegen § 16 Absatz 1 eine Anzeige nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet, 

10. entgegen § 17 Absatz 1 in Verbindung mit § 59 Absatz 1
BNatSchG die freie Landschaft betritt oder befährt, 

11. entgegen § 17 Absatz 2 mitgebrachte Gegenstände zurück-
lässt oder diese nicht wieder an sich nimmt und aus der
freien Landschaft entfernt, 

12. entgegen einer vollziehbaren Einschränkung oder Unter-
sagung nach § 17 Absatz 3 Teile der Flur betritt, 

13. entgegen § 18 Absatz 1 in der freien Landschaft reitet oder
mit bespannten Fahrzeugen fährt, 

14. entgegen § 26 seinen Anzeigepflichten nicht nachkommt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 kann mit einer
Geldbuße bis zu 50.000 Euro geahndet werden. 

(3) Soweit Verstöße nach § 69 BNatSchG sowie gegen
Absatz 1 zugleich auch Verstöße nach dem Gesetz über Grün-
und Erholungsanlagen vom 18. Oktober 1957 (Sammlung des
bereinigten hamburgischen Landesrechts I 2133-a), zuletzt
geändert am 11. Juli 1989 (HmbGVBl. S. 132), sind, sind
die Verstöße nach dem Bundesnaturschutzgesetz oder nach
Absatz 1 zu ahnden. 

§ 30 

Einziehung 

Ist eine Ordnungswidrigkeit nach diesem Gesetz begangen
worden, so können Gegenstände, auf die sich die Ordnungs-
widrigkeit bezieht und die zu ihrer Begehung oder Vorberei-
tung gebraucht worden oder bestimmt gewesen sind, eingezo-
gen werden. § 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in
der Fassung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 603), zuletzt
geändert am 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2353, 2354), in der jeweils
geltenden Fassung ist anzuwenden. 

Anlage 

Die in § 30 Absatz 2 Satz 1 Nummern 1 bis 4 und 6 BNat-
SchG und in § 14 Absatz 2 Nummern 1 und 2 aufgeführten
Biotope sind geschützt, sofern sie die im Folgenden erläuterten
Eigenschaften haben: 

Zu § 30 Absatz 2 Satz 1 Nummern 1 bis 4 und 6 BNatSchG: 

1. Natürliche oder naturnahe Bereiche fließender und ste-
hender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer und der
dazugehörigen uferbegleitenden natürlichen oder natur-
nahen Vegetation sowie ihrer natürlichen oder naturnahen
Verlandungsbereiche, Altarme und regelmäßig über-
schwemmten Bereiche. 

1.1 Natürliche oder naturnahe Fließgewässer und die noch an
das Gewässersystem angeschlossenen Altarme sind nur
wenig durch Ausbau und Begradigung verändert bezie-
hungsweise weisen in ehemals ausgebauten Bereichen
heute weitgehend ungestörte Formungs- und Sukzessions-
prozesse auf. Punktuelle Beeinträchtigungen wie Stege,
Anleger, Brücken oder Viehtränken können vorhanden
sein. Die Fließgewässer zeigen einen den naturräumlichen
Gegebenheiten entsprechenden Lauf, ein vielgestaltiges
Bett und Ufer mit naturnahem Bewuchs, in Teilen auch
Schlick-, Sand- und Kiesbänke sowie Flachwasserbereiche
und Steilufer. Der Bewuchs umfasst sowohl die Wasser-
pflanzen als auch die krautige und holzige Ufervegetation
bis zu Uferweidengebüschen und -wäldern. Geschützt sind
ebenfalls natürliche oder naturnahe Bereiche von im Übri-
gen ausgebauten Fließgewässern. Eingeschlossen in den
Schutz sind die regelmäßig überschwemmten Bereiche,
die gewässerbegleitende natürliche oder naturnahe Vegeta-
tion, die vom Wasser geprägten Randbiotope mit grund-
wassernahen Bodenbildungen und die Uferböschungen
inklusive eines wenigstens 1 m breiten Randstreifens ober-
halb der Böschungsoberkante.

1.2 Natürliche oder naturnahe stehende Gewässer (Stillgewäs-
ser) fallen – unabhängig von ihrer Größe oder Tiefe – unter
den gesetzlichen Schutz, wenn sie keine oder nur eine
geringe technische Verbauung oder Abdichtung aufweisen
oder keine technisch konstruktive Ausprägung haben. Sie
sind gekennzeichnet durch Vegetationsbestände aus hei-
mischen Wasserpflanzen, Schwimmblatt- oder Röhricht-
pflanzen, Seggenrieder oder Hochstaudenfluren, Gehölz-
beständen aus Weiden oder Erlen im Wasser oder entlang
der Ufer und durch unverbaute und natürlichen For-
mungs- und Sukzessionsprozessen ausgesetzte Ufer. Als
naturnah in diesem Sinn werden auch Gewässer angese-
hen, die eine besondere zoologische Bedeutung, beispiels-
weise als Laichgewässer einer bedeutenden Amphibienpo-
pulation haben. Hierzu gehören auch zeitweilig austrock-
nende Gewässer (Tümpel), wenn diese wenigstens das
halbe Jahr über Wasser führen oder Vegetation aus Wasser-
pflanzen vorhanden oder eine gewässertypische, natür-
liche Funktion beispielsweise als Laichgewässer für
Amphibien beziehungsweise Libellen gegeben ist. Natur-
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nah ausgeprägte und artenreiche Gräben der Wasserpest-
Laichkraut-Gesellschaften mit ausgeprägter und vielfälti-
ger Unterwasservegetation, die von der Krebsschere
geprägten Krebsscheren-Gräben und die artenreichen
Niedermoorgräben sind ebenfalls geschützt. Staugewässer
(Teiche), auch solche, die im Verlauf eines Fließgewässers
liegen und eventuell schwach durchflossen sind, jedoch
von der biologischen Ausstattung her einen überwiegen-
den Stillgewässercharakter haben, sowie vom Fließgewäs-
sersystem durch den Menschen oder durch natürliche Pro-
zesse vollständig abgetrennte Teile eines Flusses oder
Baches (Altwässer) sind ebenso eingeschlossen wie natur-
nahe Fischteiche oder Beregnungsbecken mit Nutzungs-
aufgabe beziehungsweise nicht vorrangig wirtschaftlicher
Zweckbindung. 

Der gesetzliche Schutz umfasst neben dem Gewässer auch
die vom Gewässer geprägten (episodisch überschwemmten
oder in der Vegetation von hohen Grundwasserständen
geprägten) Randstreifen bis mindestens 1 m über die
Böschungsoberkante hinaus und naturnahe und natür-
liche Teilabschnitte von sonst verbauten oder naturfern
gestalteten Gewässern. 

2. Moore, Sümpfe, Röhrichte, Großseggenrieder, binsen- und
seggenreiche Nasswiesen und Quellbereiche 

2.1 Moore sind von Regenwasser oder nährstoffarmem Quell-
wasser gespeiste Hoch- und Übergangsmoore, einschließ-
lich der noch regenerierbaren Degenerationsstadien, sowie
von stagnierendem Grundwasser geprägte, meist nähr-
stoff- und basenreichere Nieder- oder Flachmoore. Die
Vegetation wird bei den Hoch- und Übergangsmooren von
Torfmoosen und Wollgräsern, bei Übergangsmooren und
Degenerationsstadien von Heidekrautgewächsen, Pfeifen-
gras und Birken gebildet. In Niedermooren dominieren
Röhrichte, Seggenrieder, Bruchwälder und – bei Nutzung
– Nasswiesengesellschaften. Die Torfmächtigkeiten liegen
bei mindestens 30 cm. Zum Moorkomplex gehörende
Randbereiche mit geringeren Torfmächtigkeiten und sol-
che, die für den Schutz der Flächen vor Nährstoffeinträgen
unabdingbar sind, sind eingeschlossen. 

2.2 Sümpfe sind nasse bis wechselnasse mineralische Stand-
orte und solche mit Torfmächtigkeiten unter 30 cm mit
von Seggen, Binsen, Röhrichtarten, Hochstauden, Arten
der Nasswiesen und -weiden bestimmter, überwiegend
baumfreier Vegetation (siehe auch Sumpfwälder), die kei-
ner der Kategorien Moore, Brüche, Röhrichte, Rieder oder
Nasswiesen eindeutig zugeordnet werden können. Sümpfe
werden in der Regel nicht (mehr) oder sehr extensiv
genutzt. Abgegrenzt werden größere Röhrichtbestände
und genutzte Nasswiesen. 

2.3 Röhrichte sind von Röhrichtarten dominierte, hochwüch-
sige Pflanzenbestände auf dauer- oder wechselnassen
Standorten, soweit sie nicht den Niedermooren zuzuord-
nen sind. Dominanzbestände von Schilf auf frischen
Mineralböden (Landröhrichte) – häufig Brachestadien auf
feuchten Äckern oder Grünlandflächen – sind nur einge-
schlossen, wenn das Auftreten weiterer Feuchte zeigender
Arten den Standort als potenziellen Standort der für
Moore, Sümpfe, Rieder oder Nasswiesen beschriebenen
Vegetationstypen ausweist. Bestandsbildner des Röhrichts
sind hochwüchsige Gräser oder grasartige Pflanzen wie
Schilf, Wasserschwaden, Rohrglanzgras, Rohrkolben, Igel-
kolben, hochwüchsige Simsen, Schwanenblume oder
andere hochwüchsige Feuchtarten. 

2.4 Großseggenrieder sind von Seggen dominierte Vegeta-
tionsbestände ohne aktuelle Wiesennutzung auf meist
dauerhaft durchfeuchteten bis überfluteten mineralischen

oder organischen Standorten, soweit sie nicht den Nieder-
mooren zuzuordnen sind. 

2.5 Binsen- und seggenreiche Nasswiesen sind durch Seggen,
Binsen, Hochstauden, Röhricht-, Flutrasen- und Feucht-
wiesenarten gekennzeichnetes, meist artenreiches Grün-
land dauerhaft feuchter bis nasser, mineralischer und orga-
nischer Standorte. Eingeschlossen sind artenreiche, wech-
selnasse Stromtalwiesen der Elbmarsch mit Tendenzen
zum mesophilen Grünland und mit den entsprechenden
Kennarten. Der Biotopkomplex umfasst pflanzensoziolo-
gisch alle Molinietalia caeruleae (Feuchtwiesen), Loto-
Filipendule-talia (genutzte feuchte Hochstaudenfluren)
und artenreiche Ausprägungen der Agrostietalia stoloni-
ferae (Flutrasen). Die wechselnassen Stromtalwiesen sind
nur während der Elbhochwässer nass bis wasserüberstaut
und können im Sommer stark austrocknen. 

2.6 Quellbereiche sind nicht oder wenig verbaute, punktuelle
oder flächige, dauerhafte oder periodische Austritte von
Grundwasser. Typisch ist das Auftreten einer speziellen
Quellflur mit Gesellschaften und Arten der Montio
Cardaminetea mit Bitterem Schaumkraut, Milzkraut,
Quellsternmiere, Wald-Schaumkraut und verschiedenen
Quellmoosen. In beweideten Flächen sind Quellhorizonte
jedoch oft stark zertreten und kaum spezifisch bewachsen. 

3. Offene Binnendünen, Zwergstrauch- und Ginsterheiden,
Borstgrasrasen, Trockenrasen, Wälder und Gebüsche
trockenwarmer Standorte 

3.1 Offene Binnendünen sind unbewaldete Flugsandbildun-
gen des Binnenlandes, meist des Elbtales. Die Binnen-
dünen des Hamburger Raumes sind häufig nacheiszeitli-
che Bildungen im Elbe-Urstromtal, die heute von Heide-
vegetation oder Trockenrasen eingenommen werden.
Jüngere und aktive Dünenbildungen meist geringen Aus-
maßes finden sich heute noch im Außendeichsgebiet der
Elbe, im Kontakt zu Elbstränden. 

3.2 Zwergstrauch- und Ginsterheiden sind von Zwergsträu-
chern, insbesondere Heidekrautgewächsen, dominierte
Vegetationsbestände, in die zum Teil Besenginster einge-
streut sind, auf meist basenarmen, sandigen und mageren,
trockenen oder feuchten Standorten. Bestandsbildend ist
in der Regel die Besenheide, in feuchten Bereichen auch
Glockenheide. Degenerierte Heidegebiete werden zuneh-
mend von Drahtschmiele beherrscht. Auch diese fallen
unter den Schutz, solange noch Reste der typischen Heide-
vegetation erhalten sind.

3.3 Borstgrasrasen sind niederwüchsige Vegetationsbestände
mit Kennarten der Borstgrasrasen. Meist vermutlich aus
langjähriger Beweidung magerer Sandböden durch Schafe
beziehungsweise andere Extensivnutzungen hervorgegan-
gene Vegetation mit Kennarten der Borstgrasrasen, häufig
mit Übergängen zu Zwergstrauchheiden und Trocken-
rasen. 

3.4 Trockenrasen sind meist niedrigwüchsige und lückige
Gras- und Krautfluren magerer und trockener, meist
besonnter Standorte. Die Schutzeinheit ist durch spezielle
Arten und Pflanzengesellschaften (Silbergrasfluren,
Kleinschmielenrasen, Blauschillergrasfluren, Sand-
trockenrasen) gekennzeichnet. Eingeschlossen sind
trocken-magere Glatthaferwiesen mit erhöhtem Anteil
von Trockenrasenarten. Die im Hamburger Raum vorherr-
schenden Mager- und Trockenstandorte sind silikatische,
basenarme Sande. Zudem gibt es zahlreiche sekundäre
Magerstandorte über Hartsubstraten an Verkehrswegen,
Hafenanlagen und Gebäuden, die von Dominanzbestän-
den aus Mauerpfeffer besiedelt werden. Die zu den
Trockenrasen gehörenden Halbtrockenrasen sind an
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trocken-warme, basenreiche Standorte gebunden. Als
geschützt im Sinne des Gesetzes gelten zudem arten- und
blütenreiche, trocken-magere Wiesen und Weiden, die sich
aus Mischbeständen von Arten der Glatthaferwiesen und
der Trockenrasen, oft auch mit hohen Anteilen von Schaf-
schwingel aufbauen. 

3.5 Wälder und Gebüsche trockenwarmer Standorte sind
lichte, krautreiche, meist aus Eichen oder Kiefern beste-
hende Wälder und Gebüsche aus Rosen, Weißdornen,
Brombeeren, Ginster oder Schlehen in klimabegünstigter,
meist südexponierter Lage. In der Strauch- und Kraut-
schicht finden sich regelmäßig Arten der Trockenrasen
beziehungsweise Zwergstrauchheiden. 

4. Bruch-, Sumpf- und Auwälder 

4.1 Bruchwälder sind Wälder mit Dominanz von Schwarz-
erlen oder Birken auf dauerhaft durchnässten, vermoorten
Standorten mit Krautschicht aus Arten der Röhrichte,
Rieder und Nasswiesen, bei Birkenbruchwäldern auch mit
Arten der Hoch- und Übergangsmoore. Entwässerte Dege-
nerationsstadien und wiedervernässte Regenerations-
stadien alter Bruchwälder sind einbezogen, wenn noch
Relikte der typischen Krautvegetation erhalten sind.
Ebenfalls einbezogen sind sumpfige Weiden- und Gagel-
gebüsche auf vergleichbaren Standorten. Bruchwälder
stocken auf Bruchwaldtorfen von mindestens 30 cm Mäch-
tigkeit. Anderenfalls erfolgt in der Regel eine Zuordnung
zu Sumpfwäldern. Randbereiche mit geringeren Torf-
mächtigkeiten sind in den Schutz eingeschlossen. 

4.2 Sumpfwälder sind naturnahe Wälder aus Birken, Weiden,
Schwarzerlen oder Eschen auf wechselnassen bis nassen,
mineralischen bis anmoorigen Standorten außerhalb der
Auen und Moore (Torfmächtigkeiten unter 30 cm). In der
Krautschicht kommen regelmäßig Arten der Röhrichte,
Seggenrieder, Feuchtwiesen oder Hochmoore vor. Sumpf-
wälder bilden Übergänge zu Moor- und Bruchwäldern,
haben diesen gegenüber aber einen stärker mineralisch
geprägten Standort. 

4.3 Auwälder sind natürliche oder naturnahe Wälder aus
Weiden, Schwarzerlen, Eschen, Ulmen, Eichen oder
Schwarzpappeln im Einflussbereich der Hochwässer von
Bächen und Flüssen auf mineralischen oder vermoorten,
quelligen, zügig nassen oder wechselfeuchten Standorten
der Bach- und Flussniederungen inklusive der meist fluss-
näher gelegenen Weidengebüsche vergleichbarer Stand-
orte. Die Krautschicht ist bei den verschiedenen Auwald-
typen sehr unterschiedlich ausgebildet. Forstlich genutzte
Flächen innerhalb der Au mit naturnaher, auentypischer
Kraut- und Strauchschicht stehen ebenfalls unter Schutz.
Der Tideauwald der Elbe wird unabhängig von Hochwäs-
sern periodisch mit dem Gezeitengeschehen überflutet. 

5. Küstendünen und Strandwälle, Salzwiesen und Watt-
flächen im Küstenbereich, Seegraswiesen und sonstige
Makrophytenbestände, Riffe, sublitorale Sandbänke sowie
artenreiche Kies-, Grobsand- und Schillbereiche im
Meeres- und Küstenbereich 

5.1 Küstendünen sind durch Wind gebildete, vegetationslose
oder bewachsene Sandablagerungen an der Nordseeküste,
einschließlich der Dünentäler und der durch Brandung
aufgespülten, wenig gestörten Strandwälle und Spülsäume.
Die Dünen der Nordseeküste weisen durch den Einfluss
der Gischt der salzhaltigen Nordsee und entsprechend
ihrem Alter unterschiedliche Vegetationsformen auf, die
sich von denen der Binnendünen unterscheiden. 

5.2 Salzwiesen sind Vegetationsbestände im Einflussbereich
der Nordsee zwischen der Linie des mittleren Tidehoch-

wassers und der Sturmflut-Linie, aufgebaut aus mehr oder
weniger salzertragenden Pflanzen. Zum Teil werden sie
landwirtschaftlich als Weideflächen genutzt. Die obere,
dem Salzwassereinfluss weniger ausgesetzte Salzwiese ist je
nach Standort von mehr oder weniger großen Anteilen
mesophiler Grünlandarten durchsetzt oder bildet Über-
gänge zu Trockenrasen. Beweidete Salzwiesen weisen eine
charakteristische Verschiebung in der Artenzusammenset-
zung auf in Richtung Andel- und Rotschwingelrasen mit
Grasnelke und Salzbinse. 

5.3 Wattflächen sind unter Einfluss der Tide regelmäßig
trockenfallende, natürliche oder naturnahe Wattbereiche
der Nordsee und der Elbe inklusive der Priele und der
unter Brandungseinfluss stehenden Teile von Sandbänken
und Stränden. Der Schutz der Wattflächen ist unabhängig
von ihrem Bewuchs. Es wird nach Sedimentationsbedin-
gungen in Sand- bis Schlick-Watt unterschieden. 

5.4 Seegraswiesen kommen im marinen Flachwasserbereich
unterhalb des mittleren Tideniedrigwassers auf lockeren
Sedimenten vor. Im Nationalpark Hamburgisches Watten-
meer bestehen marine Makrophytenbestände auf Schlick
und Sandböden vor allem aus Algen. 

5.5 Riffe sind hier biogenen Ursprungs, zum Beispiel Borsten-
würmer-Riffe (Sabellaria-Arten), oder bestehen aus natür-
lichen Miesmuschelbänken. 

5.6 Sublitorale Sandbänke reichen bis dicht unter die Mee-
resoberfläche und fallen bei MTNW noch nicht frei. Der
darüber liegende Wasserkörper ist eingeschlossen. Sie sind
vegetationsfrei oder mit meist spärlicher Makrophyten-
vegetation bewachsen.

5.7 Kies-, Grobsand- und Schillbereiche des Meeresbodens
und der Küste sind durch Vegetationsarmut gekennzeich-
net. Typisch für sie ist eine artenreiche tierische Besied-
lung. Schill besteht aus zerriebenen Muschel- und
Schneckenschalen. 

Zu § 14 Absatz 1 Nummern 1 und 2 dieses Gesetzes: 

1. Bracks sind im Zuge von Deichbrüchen durch Auskol-
kung entstandene Gewässer in unmittelbarer Nachbar-
schaft zu Deichen in der Marsch. Sie sind als natur- und
kulturhistorisch bedeutsame Sonderform unabhängig von
ihrer Ausprägung geschützt. Der Schutz umfasst auch den
vom Gewässer geprägten Randstreifen bis mindestens 1 m
über die Böschungsoberkante hinaus. 

2. Feldhecken, Knicks und Feldgehölze

2.1 Feldhecken sind zum Zweck der Einfriedung oder als
Windschutz innerhalb oder am Rand landwirtschaftlicher
Nutzflächen angelegte, ebenerdige Hecken mit oder ohne
Überhälter aus vorwiegend heimischen Gehölzen und
Krautarten. Anpflanzungen von Ziergehölzen unterfallen
nicht dem Schutz. Der Schutz der Feldhecken erstreckt
sich auf einen Streifen von mindestens 1,5 Metern von der
äußersten Linie der Gehölzstämme, der von einer beein-
trächtigenden Bewirtschaftung freizuhalten ist. 

2.2 Knicks sind zum Zweck der Einfriedung oder als Wind-
schutz innerhalb oder am Rand landwirtschaftlicher Nutz-
flächen angelegte ein- beziehungsweise mehrreihige
Gehölzpflanzungen auf deutlich vorhandenen Wällen mit
oder ohne Überhälter. Sie bestehen aus vorwiegend heimi-
schen Gehölzen und Arten der heimischen Kraut- und
Grasflur. In den Schutz eingeschlossen sind auch degene-
rierte Knicks mit rudimentären Wällen oder mehr oder
weniger fehlenden Gehölzen. Anpflanzungen von Zier-
gehölzen unterfallen nicht dem Schutz. Der Schutz der
Knicks erstreckt sich auf die Breite des Knickfußes sowie
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des eventuell anschließenden Grabens zuzüglich eines bei-
derseitigen 1 m breiten Streifens, der von einer beeinträch-
tigenden Bewirtschaftung freizuhalten ist. 
Das Knicken ist zum Erhalt der Knicks etwa alle zehn bis
15 Jahre in der Zeit vom 1. Oktober bis 29. Februar
erforderlich. Überhälter sollen alle 30 m bis 50 m stehen
bleiben. 

2.3 Feldgehölze sind kleinere, innerhalb oder am Rand von
landwirtschaftlichen Flächen gelegene waldartige Gehölz-
bestände bis circa 0,5 Hektar Größe aus vorwiegend heimi-
schen Arten. Meist handelt es sich um kleinflächige
Relikte der potenziell natürlichen Vegetation. 

A r t i k e l  2  
Fortgeltung und Anpassung

von naturschutzrechtlichen Verordnungen,
Landschaftsprogramm und Grünordnungsplänen 

§ 1 
Naturschutzgebiete 

(1) Die Verordnung über das Naturschutzgebiet Duven-
stedter Brook vom 29. Juli 1958 (Sammlung des bereinigten
hamburgischen Landesrechts I 791-u), zuletzt geändert am
24. März 2009 (HmbGVBl. S. 86), gilt als aufgrund von § 10
Absatz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur Ausführung des
Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl.
S. 350) in Verbindung mit § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes
vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) erlassen. 

§ 5 erhält folgende Fassung: 
„§ 5 

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen § 3 können als
Ordnungswidrigkeit nach den §§ 29 und 30 des Hambur-
gischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutz-
gesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) verfolgt wer-
den.“ 

(2) Die Verordnung über das Naturschutzgebiet Die Reit
vom 21. August 1973 (HmbGVBl. S. 401), zuletzt geändert am
24. März 2009 (HmbGVBl. S. 86, 88), gilt als aufgrund von § 10
Absatz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur Ausführung des
Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl.
S. 350) in Verbindung mit § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes
vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) erlassen. 

§ 4 erhält folgende Fassung: 
„§ 4 

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen § 2 können als
Ordnungswidrigkeit nach den §§ 29 und 30 des Hambur-
gischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutz-
gesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) verfolgt
werden.“ 

(3) Die Verordnung über das Naturschutzgebiet Hainesch/
Iland vom 7. Januar 1975 (HmbGVBl. S. 5, 26), zuletzt geän-
dert am 24. März 2009 (HmbGVBl. S. 86, 87), gilt als aufgrund
von § 10 Absatz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur Aus-
führung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010
(HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 23 des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) erlassen. 

§ 5 erhält folgende Fassung: 
„§ 5 

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen § 3 können als
Ordnungswidrigkeit nach den §§ 29 und 30 des Hamburgi-

schen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutz-
gesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) verfolgt
werden.“ 

(4) Die Verordnung über das Naturschutzgebiet Rodenbe-
ker Quellental vom 25. Januar 1977 (HmbGVBl. S. 9), zuletzt
geändert am 5. Oktober 2004 (HmbGVBl. S. 375, 376), gilt als
aufgrund von § 10 Absatz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur
Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010
(HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 23 des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) erlassen. 

§ 4 erhält folgende Fassung: 

„§ 4 

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen § 2 können als
Ordnungswidrigkeit nach den §§ 29 und 30 des Hambur-
gischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutz-
gesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) verfolgt
werden.“ 

(5) Die Verordnung über das Naturschutzgebiet Heucken-
lock vom 19. Juli 1977 (HmbGVBl. S. 202), zuletzt geändert am
5. Oktober 2004 (HmbGVBl. S. 375, 376), gilt als aufgrund von
§ 10 Absatz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur Ausführung des
Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl.
S. 350) in Verbindung mit § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes
vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) erlassen. 

§ 4 erhält folgende Fassung: 

„§ 4 

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen § 2 können als
Ordnungswidrigkeit nach den §§ 29 und 30 des Hambur-
gischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutz-
gesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) verfolgt wer-
den.“ 

(6) Die Verordnung über das Naturschutzgebiet Stellmoo-
rer Tunneltal vom 28. März 1978 (HmbGVBl. S. 87), zuletzt
geändert am 5. Oktober 2004 (HmbGVBl. S. 375, 376), gilt als
aufgrund von § 10 Absatz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur
Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010
(HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 23 des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) erlassen. 

§ 6 erhält folgende Fassung: 

„§ 6 

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen § 4 können als
Ordnungswidrigkeit nach den §§ 29 und 30 des Hambur-
gischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutz-
gesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) verfolgt wer-
den.“ 

(7) Die Verordnung über das Naturschutzgebiet Stapelfel-
der Moor vom 15. August 1978 (HmbGVBl. S. 335), zuletzt
geändert am 5. Oktober 2004 (HmbGVBl. S. 375, 376), gilt als
aufgrund von § 10 Absatz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur
Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010
(HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 23 des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) erlassen. 

§ 4 erhält folgende Fassung: 

„§ 4 

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen § 2 können als
Ordnungswidrigkeit nach den §§ 29 und 30 des Hambur-
gischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutz-
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gesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) verfolgt wer-
den.“ 

(8) Die Verordnung über das Naturschutzgebiet Wohldorfer
Wald vom 9. Dezember 1980 (HmbGVBl. S. 377), zuletzt geän-
dert am 24. März 2009 (HmbGVBl. S. 86, 87), gilt als aufgrund
von § 10 Absatz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur Aus-
führung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010
(HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 23 des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) sowie § 27
Nummer 3 des Hamburgischen Jagdgesetzes vom 22. Mai 1978
(HmbGVBl. S. 162), zuletzt geändert am 18. Juli 2001
(HmbGVBl. S. 251, 257), erlassen. 

§ 5 erhält folgende Fassung: 

„§ 5 

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen § 3 können als
Ordnungswidrigkeit nach den §§ 29 und 30 des Hambur-
gischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutz-
gesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) verfolgt
werden.“ 

(9) Die Verordnung über das Naturschutzgebiet Rhee vom
22. Juni 1981 (HmbGVBl. S. 157), zuletzt geändert am 5. Okto-
ber 2004 (HmbGVBl. S. 375, 376), gilt als aufgrund von § 10
Absatz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur Ausführung des
Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl.
S. 350) in Verbindung mit § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes
vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) sowie § 27 Nummer 3 des
Hamburgischen Jagdgesetzes vom 22. Mai 1978 (HmbGVBl.
S. 162), zuletzt geändert am 18. Juli 2001(HmbGVBl. S. 251,
257), erlassen. 

§ 4 erhält folgende Fassung: 

„§ 4 

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen § 2 können als
Ordnungswidrigkeit nach den §§ 29 und 30 des Hambur-
gischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutz-
gesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) verfolgt
werden.“ 

(10) Die Verordnung über das Naturschutzgebiet Eppen-
dorfer Moor vom 20. April 1982 (HmbGVBl. S. 95) gilt als auf-
grund von § 10 Absatz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur Aus-
führung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010
(HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 23 des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) erlassen.

§ 4 erhält folgende Fassung: 

„§ 4 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 des Ham-
burgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten des § 3
Absatz 1 zuwiderhandelt.“ 

(11) Die Verordnung über das Naturschutzgebiet Flottbek-
tal vom 1. Juni 1982 (HmbGVBl. S. 197) gilt als aufgrund von
§ 10 Absatz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur Ausführung des
Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl.
S. 350) in Verbindung mit § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes
vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) erlassen. 

§ 4 erhält folgende Fassung: 

„§ 4 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 des Ham-
burgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten des § 3
Absatz 1 zuwiderhandelt.“ 

(12) Die Verordnung über das Naturschutzgebiet Kiebitz-
brack vom 26. März 1985 (HmbGVBl. S. 100) gilt als aufgrund
von § 10 Absatz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur Aus-
führung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010
(HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 23 des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) erlassen. 

§ 4 erhält folgende Fassung: 

„§ 4 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 des Ham-
burgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten des § 3
Absatz 1 zuwiderhandelt.“ 

(13) Die Verordnung über das Naturschutzgebiet Witten-
bergener Heide/Elbwiesen vom 24. Juni 1986 (HmbGVBl.
S. 179) gilt als aufgrund von § 10 Absatz 1 des Hamburgischen
Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 23 des
Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542)
erlassen. 

§ 5 erhält folgende Fassung: 

„§ 5

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 des Ham-
burgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten des § 4
Absatz 1 zuwiderhandelt.“ 

(14) Die Verordnung über das Naturschutzgebiet Zollen-
spieker vom 26. April 1988 (HmbGVBl. S. 66) gilt als aufgrund
von § 10 Absatz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur Aus-
führung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010
(HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 23 des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) erlassen. 

§ 4 erhält folgende Fassung: 

„§ 4 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 des Ham-
burgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten des § 3
Absatz 1 zuwiderhandelt.“ 

(15) Die Verordnung über das Naturschutzgebiet Wester-
weiden vom 25. April 1989 (HmbGVBl. S. 77), zuletzt geändert
am 18. Dezember 2007 (HmbGVBl. S. 468), gilt als aufgrund
von § 10 Absatz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur Aus-
führung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010
(HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 23 des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) erlassen. 
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§ 4 erhält folgende Fassung: 
„§ 4 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 des Ham-
burgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten des § 3
Absatz 1 zuwiderhandelt.“ 

(16) Die Verordnung über das Naturschutzgebiet Boberger
Niederung vom 21. Mai 1991 (HmbGVBl. S. 227), zuletzt geän-
dert am 18. Dezember 2007 (HmbGVBl. S. 468), gilt als auf-
grund von § 10 Absatz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur Aus-
führung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010
(HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 23 des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) erlassen. 

§ 6 erhält folgende Fassung: 
„§ 6 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 des Ham-
burgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten des § 5
Absatz 1 zuwiderhandelt.“ 

(17) Die Verordnung über das Naturschutzgebiet Fisch-
beker Heide vom 19. Mai 1992 (HmbGVBl. S. 101), zuletzt
geändert am 5. Oktober 2004 (HmbGVBl. S. 375, 376), gilt als
aufgrund von § 10 Absatz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur
Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010
(HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 23 des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) erlassen. 

§ 5 erhält folgende Fassung: 
„§ 5 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 des Ham-
burgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten des § 4
Absatz 1 zuwiderhandelt.“ 

(18) Die Verordnung über das Naturschutzgebiet Volks-
dorfer Teichwiesen vom 6. Juli 1993 (HmbGVBl. S. 156) gilt als
aufgrund von § 10 Absatz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur
Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010
(HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 23 des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) erlassen. 

§ 6 erhält folgende Fassung: 
„§ 6 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 des Ham-
burgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten des § 5
Absatz 1 zuwiderhandelt.“ 

(19) Die Verordnung über das Naturschutzgebiet
Kirchwerder Wiesen vom 24. August 1993 (HmbGVBl. S. 231),
zuletzt geändert am 5. Oktober 2004 (HmbGVBl. S. 375, 376),
gilt als aufgrund von § 10 Absatz 1 des Hamburgischen Geset-
zes zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 23 des

Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542)
erlassen. 

§ 6 erhält folgende Fassung: 

„§ 6 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 des Ham-
burgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten des § 5
Absatz 1 zuwiderhandelt.“ 

(20) Die Verordnung über das Naturschutzgebiet
Schweenssand vom 31. August 1993 (HmbGVBl. S. 255) gilt als
aufgrund von § 10 Absatz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur
Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010
(HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 23 des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) erlassen. 

§ 5 erhält folgende Fassung: 

„§ 5

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 des Ham-
burgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten des § 4
Absatz 1 zuwiderhandelt.“ 

(21) Die Verordnung über das Naturschutzgebiet Finken-
werder Süderelbe vom 17. Juni 1997 (HmbGVBl. S. 250) gilt
als aufgrund von § 10 Absatz 1 des Hamburgischen Gesetzes
zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai
2010 (HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 23 des Bundes-
naturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) erlas-
sen.

§ 6 erhält folgende Fassung: 

„§ 6 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 des Ham-
burgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten des § 5
Absatz 1 zuwiderhandelt.“ 

(22) Die Verordnung über das Naturschutzgebiet Wittmoor
vom 22. Juli 1997 (HmbGVBl. S. 395), zuletzt geändert am
30. August 2005 (HmbGVBl. S. 375, 440), gilt als aufgrund von
§ 10 Absatz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur Ausführung des
Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl.
S. 350) in Verbindung mit § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes
vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) erlassen. 

§ 6 erhält folgende Fassung: 

„§ 6 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 des Ham-
burgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten des § 5
Absatz 1 zuwiderhandelt.“ 

(23) Die Verordnung über das Naturschutzgebiet Höltig-
baum vom 26. Mai 1998 (HmbGVBl. S. 83), zuletzt geändert
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am 5. Oktober 2004 (HmbGVBl. S. 375, 376), gilt als aufgrund
von § 10 Absatz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur Aus-
führung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010
(HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 23 des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) erlassen. 

§ 5 erhält folgende Fassung: 
„§ 5 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 des Ham-
burgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten des § 4
Absatz 1 zuwiderhandelt.“ 

(24) Die Verordnung über das Naturschutzgebiet Borg-
horster Elblandschaft vom 19. September 2000 (HmbGVBl.
S. 289), zuletzt geändert am 5. Oktober 2004 (HmbGVBl.
S. 375, 376), gilt als aufgrund von § 10 Absatz 1 des Hambur-
gischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutzgeset-
zes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit
§ 23 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I
S. 2542) erlassen. 

§ 6 erhält folgende Fassung: 
„§ 6 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 des Ham-
burgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten des § 5
Absatz 1 zuwiderhandelt.“ 

(25) Die Verordnung über das Naturschutzgebiet Moorgür-
tel vom 7. August 2001 (HmbGVBl. S. 306), zuletzt geändert
am 24. März 2009 (HmbGVBl. S. 89), gilt als aufgrund von § 10
Absatz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur Ausführung des
Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl.
S. 350) in Verbindung mit § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes
vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) erlassen.

§ 6 erhält folgende Fassung: 
„§ 6 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 des Ham-
burgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutz-
gesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) handelt, wer
vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten des § 5 Absatz 1 zuwi-
derhandelt.“ 

(26) Die Verordnung über das Naturschutzgebiet Raak-
moor vom 21. Juni 2004 (HmbGVBl. S. 264) gilt als aufgrund
von § 10 Absatz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur Aus-
führung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010
(HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 23 des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) erlassen. 

§ 5 erhält folgende Fassung: 
„§ 5 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 des Ham-
burgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten des § 4
Absatz 1 zuwiderhandelt.“ 

(27) Die Verordnung über das Naturschutzgebiet Mühlen-
berger Loch/Neßsand vom 18. Oktober 2005 (HmbGVBl.
S. 431) gilt als aufgrund von § 10 Absatz 1 des Hamburgischen
Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 23 des
Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542)
sowie § 27 Nummer 3 des Hamburgischen Jagdgesetzes vom
22. Mai 1978 (HmbGVBl. S. 162), zuletzt geändert am 18. Juli
2001 (HmbGVBl. S. 251, 257), erlassen. 

§ 5 erhält folgende Fassung: 

„§ 5 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 des Ham-
burgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten des § 4
Absatz 1 zuwiderhandelt.“ 

(28) Die Verordnung über das Naturschutzgebiet Schnaa-
kenmoor vom 31. Oktober 2006 (HmbGVBl. S. 523) gilt als
aufgrund von § 10 Absatz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur
Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010
(HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 23 des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) sowie § 27
Nummer 3 des Hamburgischen Jagdgesetzes vom 22. Mai
1978 (HmbGVBl. S. 162), zuletzt geändert am 18. Juli 2001
(HmbGVBl. S. 251, 257), erlassen. 

§ 6 erhält folgende Fassung: 

„§ 6 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 des Ham-
burgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten des § 5
Absatz 1 zuwiderhandelt.“ 

(29) Die Verordnung über das Naturschutzgebiet Hum-
melsbütteler Moore vom 8. Januar 2008 (HmbGVBl. S. 27) gilt
als aufgrund von § 10 Absatz 1 des Hamburgischen Gesetzes
zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai
2010 (HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 23 des Bundes-
naturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) erlas-
sen. 

§ 6 erhält folgende Fassung: 

„§ 6 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 des Ham-
burgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten des § 5
Absatz 1 zuwiderhandelt.“ 

(30) Die Verordnung über das Naturschutzgebiet Auen-
landschaft Norderelbe vom 16. Februar 2010 (HmbGVBl.
S. 207) gilt als aufgrund von § 10 Absatz 1 des Hamburgischen
Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 23 des
Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542)
sowie § 27 Nummer 3 des Hamburgischen Jagdgesetzes vom
22. Mai 1978 (HmbGVBl. S. 162), zuletzt geändert am 18. Juli
2001 (HmbGVBl. S. 251, 257), erlassen. 
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§ 6 erhält folgende Fassung: 
„§ 6 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 des Ham-
burgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten des § 5
Absatz 1 zuwiderhandelt.“ 

(31) Die Verordnung über das Naturschutzgebiet Roth-
steinsmoor vom 20. Oktober 2009 (HmbGVBl. S. 367) gilt als
aufgrund von § 10 Absatz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur
Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010
(HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 23 des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) sowie § 27
Nummer 3 des Hamburgischen Jagdgesetzes vom 22. Mai 1978
(HmbGVBl. S. 162), zuletzt geändert am 18. Juli 2001
(HmbGVBl. S. 251, 257), erlassen. 

§ 5 erhält folgende Fassung: 
„§ 5 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 des Ham-
burgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten des § 4
Absatz 1 zuwiderhandelt.“ 

§ 2 
Naturdenkmale 

(1) Die Verordnung zur Sicherung von Naturdenkmalen im
Kreise Harburg vom 3. November 1936 (Sammlung des berei-
nigten hamburgischen Landesrechts II 791-a-7), zuletzt geän-
dert am 2. Juli 1981 (HmbGVBl. S. 167), gilt als aufgrund von
§ 10 Absätze 1 und 2 des Hamburgischen Gesetzes zur Aus-
führung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010
(HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 28 des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) erlassen. 

§ 4 erhält folgende Fassung: 
„§ 4 

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen § 2 können als
Ordnungswidrigkeit nach den §§ 29 und 30 des Hambur-
gischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutz-
gesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) verfolgt
werden.“ 

(2) Die Verordnung zur Sicherung von Naturdenkmalen im
Stadtgebiet Harburg-Wilhelmsburg vom 24. November 1936
(Sammlung des bereinigten hamburgischen Landesrechts II
791-a-8), zuletzt geändert am 2. Juli 1981 (HmbGVBl. S. 167),
gilt als aufgrund von § 10 Absätze 1 und 2 des Hamburgischen
Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 28 des
Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542)
erlassen.

§ 4 erhält folgende Fassung: 
„§ 4 

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen § 2 können als
Ordnungswidrigkeit nach den §§ 29 und 30 des Hambur-
gischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutz-
gesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) verfolgt
werden.“ 

(3) Die Verordnung zum Schutz des Naturdenkmals Tim-
mermoor vom 4. Februar 1986 (HmbGVBl. S. 30) gilt als auf-
grund von § 10 Absätze 1 und 2 des Hamburgischen Gesetzes
zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai
2010 (HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 28 des Bundes-
naturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) erlas-
sen.

§ 4 erhält folgende Fassung: 

„§ 4 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 des Ham-
burgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten des § 3
Absatz 1 zuwiderhandelt.“ 

(4) Die Verordnung zum Schutz des Naturdenkmals Sie-
vertsche Tongrube vom 11. Februar 1986 (HmbGVBl. S. 31)
gilt als aufgrund von § 10 Absätze 1 und 2 des Hamburgischen
Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 28 des
Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542)
erlassen. 

§ 4 erhält folgende Fassung: 

„§ 4 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 des Ham-
burgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten des § 3
Absatz 1 zuwiderhandelt.“ 

(5) Die Verordnung zum Schutz des Naturdenkmals Pop-
penbütteler Graben vom 7. Juni 1988 (HmbGVBl. S. 83) gilt als
aufgrund von § 10 Absätze 1 und 2 des Hamburgischen Geset-
zes zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 28 des
Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542)
erlassen. 

§ 5 erhält folgende Fassung: 

„§ 5 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 des Ham-
burgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten des § 4
Absatz 1 zuwiderhandelt.“ 

(6) Die Verordnung zum Schutz des Naturdenkmals Guts-
brack vom 28. Juni 1988 (HmbGVBl. S. 103) gilt als aufgrund
von § 10 Absätze 1 und 2 des Hamburgischen Gesetzes zur Aus-
führung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010
(HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 28 des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) erlassen. 

§ 4 erhält folgende Fassung: 

„§ 4

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 des Ham-
burgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) han-
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delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten des § 3
Absatz 1 zuwiderhandelt.“ 

(7) Die Verordnung zum Schutz des Naturdenkmals
„Garten de l’Aigles“ vom 5. April 1994 (HmbGVBl. S. 109) gilt
als aufgrund von § 10 Absätze 1 und 2 des Hamburgischen
Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 28 des
Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542)
erlassen. 

§ 4 erhält folgende Fassung: 

„§ 4 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 des Ham-
burgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten des § 3
Absatz 1 zuwiderhandelt.“ 

(8) Die Verordnung zum Schutz des Naturdenkmals Find-
ling „Alter Schwede“ vom 3. April 2001 (HmbGVBl. S. 45) gilt
als aufgrund von § 10 Absätze 1 und 2 des Hamburgischen
Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 28 des
Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542)
erlassen. 

§ 4 erhält folgende Fassung: 

„§ 4 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 des Ham-
burgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten des § 3
Absatz 1 oder 2 zuwiderhandelt.“ 

(9) Die Verordnung zur vorläufigen Sicherstellung des
beabsichtigten Naturdenkmals „Brookdeicher Marschen“ vom
6. April 2010 (HmbGVBl. S. 256) gilt als aufgrund von § 10
Absatz 3 des Hamburgischen Gesetzes zur Ausführung des
Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl.
S. 350) in Verbindung mit § 22 Absatz 3 des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) erlassen. 

§ 3 erhält folgende Fassung: 

„§ 3 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 des Ham-
burgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) sowie
§ 69 Absatz 3 Nummer 3 des Bundesnaturschutzgesetzes
vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig den Verboten des § 2 Absatz 1 zuwiderhan-
delt.“ 

§ 3

Landschaftsschutzgebiete 

(1) Die Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in
den Gemarkungen Fischbek und Neugraben vom 12. März
1948 (Sammlung des bereinigten hamburgischen Landes-
rechts I 791-f), zuletzt geändert am 5. Oktober 2004
(HmbGVBl. S. 375, 376), gilt als aufgrund von § 10 Absatz 1
des Hamburgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundes-
naturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) in

Verbindung mit § 26 des Bundesnaturschutzgesetzes vom
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) erlassen. 

§ 6 erhält folgende Fassung: 

„§ 6 

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Bestim-
mungen dieser Verordnung können als Ordnungswidrig-
keit nach den §§ 29 und 30 des Hamburgischen Gesetzes
zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) verfolgt werden.“ 

(2) Die Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in
den Gemarkungen Duvenstedt, Bergstedt, Lemsahl-Melling-
stedt, Volksdorf und Rahlstedt vom 19. Dezember 1950
(Sammlung des bereinigten hamburgischen Landesrechts I
791-k), zuletzt geändert am 17. Oktober 2006 (HmbGVBl.
S. 517), gilt als aufgrund von § 10 Absatz 1 des Hamburgischen
Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 26 des
Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542)
erlassen. 

§ 5 erhält folgende Fassung: 

„§ 5 

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Bestim-
mungen dieser Verordnung können als Ordnungswidrig-
keit nach den §§ 29 und 30 des Hamburgischen Gesetzes
zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) verfolgt werden.“ 

(3) Die Verordnung zum Schutz von weiteren Landschafts-
teilen in der Gemarkung Neugraben vom 24. Juni 1953
(Sammlung des bereinigten hamburgischen Landesrechts I
791-m), zuletzt geändert am 24. März 2009 (HmbGVBl. S. 89,
90), gilt als aufgrund von § 10 Absatz 1 des Hamburgischen
Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 26 des
Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542)
erlassen. 

§ 6 erhält folgende Fassung: 

„§ 6 

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Bestim-
mungen dieser Verordnung können als Ordnungswidrig-
keit nach den §§ 29 und 30 des Hamburgischen Gesetzes
zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) verfolgt werden.“ 

(4) Die Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in
den Gemarkungen Vahrendorf Forst (Haake), Heimfeld,
Eißendorf und Marmstorf vom 6. September 1955 (Sammlung
des bereinigten hamburgischen Landesrechts I 791-o), zuletzt
geändert am 5. Oktober 2004 (HmbGVBl. S. 375, 376), gilt als
aufgrund von § 10 Absatz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur
Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010
(HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 26 des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) erlassen.

§ 5 erhält folgende Fassung: 

„§ 5 

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Bestim-
mungen dieser Verordnung können als Ordnungswidrig-
keit nach den §§ 29 und 30 des Hamburgischen Gesetzes
zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) verfolgt werden.“ 
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(5) Die Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in
der Gemarkung Moorburg vom 7. September 1956 (Sammlung
des bereinigten hamburgischen Landesrechts I 791-p), zuletzt
geändert am 5. Oktober 2004 (HmbGVBl. S. 375, 376), gilt als
aufgrund von § 10 Absatz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur
Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010
(HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 26 des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) erlassen. 

§ 7 erhält folgende Fassung: 
„§ 7 

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Bestim-
mungen dieser Verordnung können als Ordnungswidrig-
keit nach den §§ 29 und 30 des Hamburgischen Gesetzes
zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) verfolgt werden.“ 

(6) Die Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in
der Gemarkung Neuland vom 22. Oktober 1957 (Sammlung
des bereinigten hamburgischen Landesrechts I 791-q), zuletzt
geändert am 26. Februar 2008 (HmbGVBl. S. 124), gilt als auf-
grund von § 10 Absatz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur Aus-
führung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010
(HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 26 des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) erlassen. 

§ 7 erhält folgende Fassung: 
„§ 7 

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Bestim-
mungen dieser Verordnung können als Ordnungswidrig-
keit nach den §§ 29 und 30 des Hamburgischen Gesetzes
zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) verfolgt werden.“ 

(7) Die Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in
den Gemarkungen Schnelsen, Niendorf, Lokstedt, Eidelstedt
und Stellingen vom 26. November 1957 (Sammlung des berei-
nigten hamburgischen Landesrechts I 791-r), zuletzt geändert
am 5. Oktober 2004 (HmbGVBl. S. 375, 376), gilt als aufgrund
von § 10 Absatz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur Aus-
führung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010
(HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 26 des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) erlassen.

§ 7 erhält folgende Fassung: 
„§ 7 

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Bestim-
mungen dieser Verordnung können als Ordnungswidrig-
keit nach den §§ 29 und 30 des Hamburgischen Gesetzes
zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) verfolgt werden.“

(8) Die Verordnung zum Schutz von weiteren Landschafts-
teilen in der Gemarkung Boberg vom 17. Januar 1958 (Samm-
lung des bereinigten hamburgischen Landesrechts I 791-s),
zuletzt geändert am 5. Oktober 2004 (HmbGVBl. S. 375, 376),
gilt als aufgrund von § 10 Absatz 1 des Hamburgischen
Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 26 des
Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542)
erlassen. 

§ 7 erhält folgende Fassung: 
„§ 7 

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Bestim-
mungen dieser Verordnung können als Ordnungswidrig-

keit nach den §§ 29 und 30 des Hamburgischen Gesetzes
zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) verfolgt werden.“ 

(9) Die Verordnung zum Schutze von Landschaftsteilen in
den Gemarkungen Langenhorn, Fuhlsbüttel und Klein
Borstel vom 31. Mai 1960 (HmbGVBl. S. 325), zuletzt geändert
am 20. Oktober 2009 (HmbGVBl. S. 367), gilt als aufgrund von
§ 10 Absatz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur Ausführung des
Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl.
S. 350) in Verbindung mit § 26 des Bundesnaturschutzgesetzes
vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) erlassen. 

§ 7 erhält folgende Fassung: 

„§ 7 

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Bestim-
mungen dieser Verordnung können als Ordnungswidrig-
keit nach den §§ 29 und 30 des Hamburgischen Gesetzes
zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) verfolgt werden.“ 

(10) Die Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in
den Gemarkungen Altona-Südwest, Ottensen, Othmarschen,
Klein Flottbek, Nienstedten, Dockenhuden, Blankenese und
Rissen vom 18. Dezember 1962 (HmbGVBl. S. 203), zuletzt
geändert am 31. Oktober 2006 (HmbGVBl. S. 523), gilt als auf-
grund von § 10 Absatz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur Aus-
führung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010
(HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 26 des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) erlassen.

§ 7 erhält folgende Fassung: 

„§ 7 

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Bestim-
mungen dieser Verordnung können als Ordnungswidrig-
keit nach den §§ 29 und 30 des Hamburgischen Gesetzes
zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) verfolgt werden.“ 

(11) Die Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in
der Gemarkung Bahrenfeld vom 13. April 1971 (HmbGVBl.
S. 75, 84), zuletzt geändert am 5. Oktober 2004 (HmbGVBl.
S. 375, 376), gilt als aufgrund von § 10 Absatz 1 des Hambur-
gischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutzgeset-
zes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit
§ 26 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I
S. 2542) erlassen. 

§ 7 erhält folgende Fassung: 

„§ 7 

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Bestim-
mungen dieser Verordnung können als Ordnungswidrig-
keit nach den §§ 29 und 30 des Hamburgischen Gesetzes
zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) verfolgt werden.“ 

(12) Die Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in
der Gemarkung Groß Flottbek vom 13. April 1971
(HmbGVBl. S. 76, 84), zuletzt geändert am 5. Oktober 2004
(HmbGVBl. S. 375, 376), gilt als aufgrund von § 10 Absatz 1
des Hamburgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundes-
naturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) in
Verbindung mit § 26 des Bundesnaturschutzgesetzes vom
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) erlassen.
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§ 7 erhält folgende Fassung: 

„§ 7 

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Bestim-
mungen dieser Verordnung können als Ordnungswidrig-
keit nach den §§ 29 und 30 des Hamburgischen Gesetzes
zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) verfolgt werden.“ 

(13) Die Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in
der Gemarkung Osdorf vom 13. April 1971 (HmbGVBl. S. 77),
zuletzt geändert am 5. Oktober 2004 (HmbGVBl. S. 375, 376),
gilt als aufgrund von § 10 Absatz 1 des Hamburgischen Geset-
zes zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 26 des
Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542)
erlassen. 

§ 7 erhält folgende Fassung: 

„§ 7 

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Bestim-
mungen dieser Verordnung können als Ordnungswidrig-
keit nach den §§ 29 und 30 des Hamburgischen Gesetzes
zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) verfolgt werden.“ 

(14) Die Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in
der Gemarkung Sülldorf vom 24. Oktober 1972 (HmbGVBl.
S. 207), zuletzt geändert am 5. Oktober 2004 (HmbGVBl.
S. 375, 376), gilt als aufgrund von § 10 Absatz 1 des Hambur-
gischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutzgeset-
zes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit
§ 26 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I
S. 2542) erlassen. 

§ 7 erhält folgende Fassung: 

„§ 7 

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Bestim-
mungen dieser Verordnung können als Ordnungswidrig-
keit nach den §§ 29 und 30 des Hamburgischen Gesetzes
zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) verfolgt werden.“ 

(15) Die Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in
der Gemarkung Allermöhe vom 23. März 1976 (HmbGVBl.
S. 62), zuletzt geändert am 5. Oktober 2004 (HmbGVBl. S. 375,
376), gilt als aufgrund von § 10 Absatz 1 des Hamburgischen
Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 26 des
Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542)
erlassen. 

§ 7 erhält folgende Fassung: 

„§ 7 

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Bestim-
mungen dieser Verordnung können als Ordnungswidrig-
keit nach den §§ 29 und 30 des Hamburgischen Gesetzes
zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) verfolgt werden.“ 

(16) Die Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in
der Gemarkung Moorfleet vom 23. März 1976 (HmbGVBl.
S. 63), zuletzt geändert am 16. Februar 2010 (HmbGVBl.
S. 207), gilt als aufgrund von § 10 Absatz 1 des Hamburgischen
Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 26 des

Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542)
erlassen. 

§ 7 erhält folgende Fassung: 

„§ 7 

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Bestim-
mungen dieser Verordnung können als Ordnungswidrig-
keit nach den §§ 29 und 30 des Hamburgischen Gesetzes
zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) verfolgt werden.“ 

(17) Die Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in
der Gemarkung Tatenberg vom 23. März 1976 (HmbGVBl.
S. 64), zuletzt geändert am 16. Februar 2010 (HmbGVBl.
S. 207), gilt als aufgrund von § 10 Absatz 1 des Hamburgischen
Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 26 des
Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542)
erlassen. 

§ 7 erhält folgende Fassung: 

„§ 7 

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Bestim-
mungen dieser Verordnung können als Ordnungswidrig-
keit nach den §§ 29 und 30 des Hamburgischen Gesetzes
zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) verfolgt werden.“ 

(18) Die Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in
der Gemarkung Altengamme vom 19. April 1977 (HmbGVBl.
S. 97), zuletzt geändert am 5. Oktober 2004 (HmbGVBl. S. 375,
376), gilt als aufgrund von § 10 Absatz 1 des Hamburgischen
Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 26 des
Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542)
erlassen. 

§ 7 erhält folgende Fassung: 

„§ 7 

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Bestim-
mungen dieser Verordnung können als Ordnungswidrig-
keit nach den §§ 29 und 30 des Hamburgischen Gesetzes
zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) verfolgt werden.“

(19) Die Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in
der Gemarkung Curslack vom 19. April 1977 (HmbGVBl.
S. 99), zuletzt geändert am 5. Oktober 2004 (HmbGVBl. S. 375,
376), gilt als aufgrund von § 10 Absatz 1 des Hamburgischen
Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 26 des
Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542)
erlassen. 

§ 7 erhält folgende Fassung: 

„§ 7 

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Bestim-
mungen dieser Verordnung können als Ordnungswidrig-
keit nach den §§ 29 und 30 des Hamburgischen Gesetzes
zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) verfolgt werden.“ 

(20) Die Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in
der Gemarkung Kirchwerder vom 19. April 1977 (HmbGVBl.
S. 100), zuletzt geändert am 5. Oktober 2004 (HmbGVBl.
S. 375, 376), gilt als aufgrund von § 10 Absatz 1 des Hambur-
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gischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutzgeset-
zes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit
§ 26 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I
S. 2542) erlassen. 

§ 7 erhält folgende Fassung: 

„§ 7 

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Bestim-
mungen dieser Verordnung können als Ordnungswidrig-
keit nach den §§ 29 und 30 des Hamburgischen Gesetzes
zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) verfolgt werden.“ 

(21) Die Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in
der Gemarkung Neuengamme vom 19. April 1977 (HmbGVBl.
S. 102), zuletzt geändert am 5. Oktober 2004 (HmbGVBl.
S. 375, 376), gilt als aufgrund von § 10 Absatz 1 des Hambur-
gischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutzgeset-
zes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit
§ 26 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I
S. 2542) erlassen.

§ 7 erhält folgende Fassung: 

„§ 7 

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Bestim-
mungen dieser Verordnung können als Ordnungswidrig-
keit nach den §§ 29 und 30 des Hamburgischen Gesetzes
zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) verfolgt werden.“ 

(22) Die Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in
der Gemarkung Ochsenwerder vom 19. April 1977
(HmbGVBl. S. 103), zuletzt geändert am 5. Oktober 2004
(HmbGVBl. S. 375, 376), gilt als aufgrund von § 10 Absatz 1
des Hamburgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundes-
naturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) in
Verbindung mit § 26 des Bundesnaturschutzgesetzes vom
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) erlassen.

§ 7 erhält folgende Fassung: 

„§ 7 

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Bestim-
mungen dieser Verordnung können als Ordnungswidrig-
keit nach den §§ 29 und 30 des Hamburgischen Gesetzes
zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) verfolgt werden.“ 

(23) Die Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in
der Gemarkung Ost-Krauel vom 19. April 1977 (HmbGVBl.
S. 104), zuletzt geändert am 5. Oktober 2004 (HmbGVBl.
S. 375, 376), gilt als aufgrund von § 10 Absatz 1 des Hambur-
gischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutzgeset-
zes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit
§ 26 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I
S. 2542) erlassen. 

§ 7 erhält folgende Fassung: 

„§ 7 

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Bestim-
mungen dieser Verordnung können als Ordnungswidrig-
keit nach den §§ 29 und 30 des Hamburgischen Gesetzes
zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) verfolgt werden.“ 

(24) Die Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in
der Gemarkung Overhaken vom 19. April 1977 (HmbGVBl.

S. 106), zuletzt geändert am 5. Oktober 2004 (HmbGVBl.
S. 375, 376), gilt als aufgrund von § 10 Absatz 1 des Hambur-
gischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutzgeset-
zes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit
§ 26 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I
S. 2542) erlassen. 

§ 7 erhält folgende Fassung: 

„§ 7 

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Bestim-
mungen dieser Verordnung können als Ordnungswidrig-
keit nach den §§ 29 und 30 des Hamburgischen Gesetzes
zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) verfolgt werden.“ 

(25) Die Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in
der Gemarkung Reitbrook vom 19. April 1977 (HmbGVBl.
S. 107), zuletzt geändert am 5. Oktober 2004 (HmbGVBl.
S. 375, 376), gilt als aufgrund von § 10 Absatz 1 des Hambur-
gischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutzgeset-
zes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit
§ 26 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I
S. 2542) erlassen. 

§ 7 erhält folgende Fassung: 

„§ 7 

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Bestim-
mungen dieser Verordnung können als Ordnungswidrig-
keit nach den §§ 29 und 30 des Hamburgischen Gesetzes
zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) verfolgt werden.“ 

(26) Die Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in
der Gemarkung Spadenland vom 19. April 1977 (HmbGVBl.
S. 108), zuletzt geändert am 16. Februar 2010 (HmbGVBl.
S. 207), gilt als aufgrund von § 10 Absatz 1 des Hamburgischen
Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 26 des
Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542)
erlassen. 

§ 7 erhält folgende Fassung: 

„§ 7

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Bestim-
mungen dieser Verordnung können als Ordnungswidrig-
keit nach den §§ 29 und 30 des Hamburgischen Gesetzes
zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) verfolgt werden.“

(27) Die Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in
der Gemarkung Farmsen vom 2. Dezember 1980 (HmbGVBl.
S. 368), zuletzt geändert am 5. Oktober 2004 (HmbGVBl.
S. 375, 376), gilt als aufgrund von § 10 Absatz 1 des Hambur-
gischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutzgeset-
zes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit
§ 26 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I
S. 2542) erlassen. 

§ 5 erhält folgende Fassung: 

„§ 5 

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Bestim-
mungen dieser Verordnung können als Ordnungswidrig-
keit nach den §§ 29 und 30 des Hamburgischen Gesetzes
zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) verfolgt werden.“ 
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(28) Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet
Ohmoor vom 5. Mai 1987 (HmbGVBl. S. 101), zuletzt geändert
am 18. Februar 1997 (HmbGVBl. S. 25), gilt als aufgrund von
§ 10 Absatz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur Ausführung des
Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl.
S. 350) in Verbindung mit § 26 des Bundesnaturschutzgesetzes
vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) erlassen. 

§ 7 erhält folgende Fassung: 
„§ 7 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 des Ham-
burgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten des § 5
Absatz 1 oder 2 zuwiderhandelt.“ 

(29) Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet
Öjendorf-Billstedter Geest vom 14. September 1993
(HmbGVBl. S. 263), zuletzt geändert am 5. Oktober 2004
(HmbGVBl. S. 375, 376), gilt als aufgrund von § 10 Absatz 1
des Hamburgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundes-
naturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) in
Verbindung mit § 26 des Bundesnaturschutzgesetzes vom
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) erlassen. 

§ 7 erhält folgende Fassung: 
„§ 7 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 des Ham-
burgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten des § 5
Absatz 1 oder 2 zuwiderhandelt.“ 

(30) Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet
Marmstorfer Flottsandplatte vom 24. September 1996
(HmbGVBl. S. 243), zuletzt geändert am 5. Oktober 2004
(HmbGVBl. S. 375, 376), gilt als aufgrund von § 10 Absatz 1
des Hamburgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundes-
naturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) in
Verbindung mit § 26 des Bundesnaturschutzgesetzes vom
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) erlassen. 

§ 7 erhält folgende Fassung: 
„§ 7 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 des Ham-
burgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten des § 5
Absatz 1 oder 2 zuwiderhandelt.“ 

(31) Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet
Wandsbeker Geest vom 8. März 2005 (HmbGVBl. S. 60) gilt als
aufgrund von § 10 Absatz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur
Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010
(HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 26 des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) erlassen. 

§ 6 erhält folgende Fassung: 
„§ 6 

Ordnungswidrigkeiten 

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Bestim-
mungen dieser Verordnung können als Ordnungswidrig-

keit nach den §§ 29 und 30 des Hamburgischen Gesetzes
zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) verfolgt werden.“ 

(32) Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet
Hummelsbüttler Feldmark/Alstertal vom 8. März 2005
(HmbGVBl. S. 60, 61), zuletzt geändert am 8. Januar 2008
(HmbGVBl. S. 27), gilt als aufgrund von § 10 Absatz 1 des
Hamburgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) in Ver-
bindung mit § 26 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli
2009 (BGBl. I S. 2542) erlassen. 

§ 6 erhält folgende Fassung: 

„§ 6 

Ordnungswidrigkeiten 

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Bestim-
mungen dieser Verordnung können als Ordnungswidrig-
keit nach den §§ 29 und 30 des Hamburgischen Gesetzes
zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) verfolgt werden.“ 

(33) Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet
Wohldorf/Ohlstedt vom 8. März 2005 (HmbGVBl. S. 60, 62),
geändert am 19. Februar 2008 (HmbGVBl. S. 103), gilt als auf-
grund von § 10 Absatz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur Aus-
führung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010
(HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 26 des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) erlassen. 

§ 6 erhält folgende Fassung: 

„§ 6

Ordnungswidrigkeiten 

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Bestim-
mungen dieser Verordnung können als Ordnungswidrig-
keit nach den §§ 29 und 30 des Hamburgischen Gesetzes
zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) verfolgt werden.“ 

(34) Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet
Bergedorf/Lohbrügge vom 8. März 2005 (HmbGVBl. S. 60, 63)
gilt als aufgrund von § 10 Absatz 1 des Hamburgischen Geset-
zes zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 26 des
Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542)
erlassen. 

§ 5 erhält folgende Fassung: 

„§ 5 

Ordnungswidrigkeiten 

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Bestim-
mungen dieser Verordnung können als Ordnungswidrig-
keit nach den §§ 29 und 30 des Hamburgischen Gesetzes
zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) verfolgt werden.“ 

(35) Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet
Boberg vom 8. März 2005 (HmbGVBl. S. 60, 64) gilt als auf-
grund von § 10 Absatz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur Aus-
führung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010
(HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 26 des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) erlassen. 
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§ 5 erhält folgende Fassung: 

„§ 5 

Ordnungswidrigkeiten 

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Bestim-
mungen dieser Verordnung können als Ordnungswidrig-
keit nach den §§ 29 und 30 des Hamburgischen Gesetzes
zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) verfolgt werden.“ 

§ 4 

Baumschutzverordnung 

Die Baumschutzverordnung vom 17. September 1948
(Sammlung des bereinigten hamburgischen Landesrechts I
791-i), zuletzt geändert am 2. Juli 1981 (HmbGVBl. S. 167), gilt
als aufgrund von § 10 Absatz 1 des Hamburgischen Gesetzes
zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) in Verbindung mit § 29 des
Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542)
erlassen. 

§ 5 erhält folgende Fassung: 

„§ 5 

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Bestim-
mungen dieser Verordnung können als Ordnungswidrig-
keit nach den §§ 29 und 30 des Hamburgischen Gesetzes
zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) verfolgt werden.“ 

§ 5 

Landschaftsprogramm, Grünordnungspläne 

(1) Für das Landschaftsprogramm einschließlich Arten-
und Biotopschutzprogramm für die Freie und Hansestadt
Hamburg vom 14. Juli 1997 (HmbGVBl. S. 363) gilt: 

1. Das Landschaftsprogramm mit seinen Änderungen gilt als
Landschaftsprogramm im Sinne des § 10 des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) in Ver-
bindung mit § 5 des Hamburgischen Gesetzes zur Aus-
führung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010
(HmbGVBl. S. 350) fort. 

2. Die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eingeleiteten Ände-
rungsverfahren werden nach bisherigem Recht zu Ende
geführt. 

(2) Für Grünordnungspläne gilt: 

1. Die nach bisherigem Recht festgestellten Grünordnungs-
pläne gelten fort. 

2. Von den Verboten und Geboten der nach bisherigem Recht
festgestellten Pläne kann auf Antrag von der zuständigen
Behörde unter den Voraussetzungen des § 67 des Bundes-
naturschutzgesetzes eine Befreiung gewährt werden. 

3. Der Senat wird ermächtigt, nach bisherigem Recht festge-
stellte Pläne durch Rechtsverordnung aufzuheben oder zu
ändern, wenn die örtlich zuständige Bezirksversammlung
dieser Regelung zugestimmt hat. Der Senat wird ferner
ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Verordnungser-
mächtigung nach Satz 1 für die Fälle auf die Bezirksämter
weiter zu übertragen, in denen die örtlich zuständigen
Bezirksversammlungen den Verordnungsentwürfen zuge-
stimmt haben. 

A r t i k e l  3  

Änderung des Gesetzes über den Nationalpark
Hamburgisches Wattenmeer 

Das Gesetz über den Nationalpark Hamburgisches Watten-
meer vom 9. April 1990 (HmbGVBl. S. 63, 64), geändert am
10. April 2001 (HmbGVBl. S. 52), wird wie folgt geändert: 

1. § 6 erhält folgende Fassung: 

„§ 6 

Entschädigung 

Liegen die Voraussetzungen nach § 68 Absatz 1 des Bundes-
naturschutzgesetzes (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I
S. 2542) in der jeweils geltenden Fassung vor, so ist eine
angemessene Entschädigung von der Freien und Hanse-
stadt Hamburg zu leisten. § 20 des Hamburgischen Aus-
führungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) in der jeweils geltenden
Fassung gilt sinngemäß.“ 

2. § 8 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Wer den Verboten des § 5 zuwiderhandelt, hat unbe-
schadet der Festsetzung einer Geldbuße auf Anordnung der
zuständigen Behörde den früheren Zustand wieder herzu-
stellen, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchzuführen
oder Ersatzzahlungen zu leisten.“

A r t i k e l  4

Änderung des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung in Hamburg 

In Anlage 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung in Hamburg vom 10. Dezember 1996 (HmbGVBl.
S. 310), zuletzt geändert am 3. April 2007 (HmbGVBl. S. 119,
135), erhalten die Nummern 2.3.1 bis 2.3.7 folgende Fassung: 

„2.3.1 Naturschutzgebiete im Sinne von § 23 des Bundesna-
turschutzgesetzes (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl.
I S. 2542) in der jeweils geltenden Fassung, 

2.3.2 Nationalparke im Sinne von § 24 BNatSchG, 

2.3.3 Landschaftsschutzgebiete im Sinne von § 26 BNat-
SchG, 

2.3.4 Naturparke im Sinne von § 27 BNatSchG, 

2.3.5 Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder euro-
päische Vogelschutzgebiete im Sinne des § 7 Absatz 1
Nummern 6 und 7 BNatSchG, 

2.3.6 gesetzlich geschützte Biotope im Sinne von § 30 BNat-
SchG und § 14 des Hamburgischen Ausführungsgeset-
zes zum Bundesnaturschutzgesetz vom 11. Mai 2010
(HmbGVBl. S. 350), 

2.3.7 Naturdenkmale im Sinne des § 28 BNatSchG oder in
amtlichen Listen oder Karten verzeichnete Denkmale,
Denkmalensembles, Bodendenkmale oder Gebiete, die
von der Denkmalschutzbehörde als archäologisch
bedeutende Landschaften eingestuft worden sind,“. 

A r t i k e l  5  

Änderung des Landeswaldgesetzes 

§ 9 Absatz 1a Satz 2 des Landeswaldgesetzes vom 13. März
1978 (HmbGVBl. S. 74), zuletzt geändert am 3. April 2007
(HmbGVBl. S. 104, 106), erhält folgende Fassung: 

„§ 18 Absatz 2 des Hamburgischen Ausführungsgesetzes
zum Bundesnaturschutzgesetz vom 11. Mai 2010
(HmbGVBl. S. 350) in der jeweils geltenden Fassung gilt
entsprechend.“ 
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A r t i k e l  6  

Änderung des Bauleitplanfeststellungsgesetzes 

§ 5 des Bauleitplanfeststellungsgesetzes in der Fassung vom
30. November 1999 (HmbGVBl. S. 271), zuletzt geändert am
14. Juli 2009 (HmbGVBl. S. 306), erhält folgende Fassung: 

„§ 5

(1) In Rechtsverordnungen über Bebauungspläne können
aufgrund von § 81 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 der
Hamburgischen Bauordnung vom 14. Dezember 2005
(HmbGVBl. S. 525), zuletzt geändert am 15. Dezember
2009 (HmbGVBl. S. 444, 446), § 6 Absatz 2 , § 14 Absatz 5
und § 16 des Denkmalschutzgesetzes vom 3. Dezember
1973 (HmbGVBl. S. 466), zuletzt geändert am 27. Novem-
ber 2007 (HmbGVBl. S. 410), § 10 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 4 des Hamburgischen Gesetzes zur Ausführung
des Bundesnaturschutzgesetzes (HmbBNatSchAG) vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350), § 4 des Hamburgischen
Klimaschutzgesetzes vom 25. Juni 1997 (HmbGVBl.
S. 261), zuletzt geändert am 6. Juli 2006 (HmbGVBl. S. 404,
414), und § 9 Absatz 4 des Hamburgischen Abwassergeset-
zes in der Fassung vom 24. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 258,
280), zuletzt geändert am 5. Dezember 2009 (HmbGVBl.
S. 444, 446), in den jeweils geltenden Fassungen Fest-
setzungen aufgenommen werden. In ihnen können ferner
aufgrund von § 4 Absatz 3 und § 10 Absatz 1 Satz 1 Num-
mern 3 und 5 HmbBNatSchAG in der jeweils geltenden
Fassung Festsetzungen nach § 9 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4
des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom 29. Juli
2009 (BGBl. I S. 2542) in der jeweils geltenden Fassung
getroffen sowie Landschaftsschutzgebiete und geschützte
Landschaftsbestandteile geändert oder aufgehoben werden.
Für Gesetze über Bebauungspläne gelten die Sätze 1 und 2
sinngemäß. § 3 Absatz 3 gilt entsprechend. 

(2) Für Festsetzungen nach Absatz 1 gilt § 33 BauGB in der
jeweils geltenden Fassung. Für Festsetzungen nach § 9
BNatSchG gelten die Verfahrensvorschriften des Bau-
gesetzbuchs und dieses Gesetzes für die Aufstellung von
Bebauungsplänen. Im Übrigen finden die Vorschriften des
Baugesetzbuchs keine Anwendung.“ 

A r t i k e l  7  

Änderung der Weiterübertragungsverordnung-Bau 

Auf Grund von § 6 Absatz 1 des Bauleitplanfeststellungs-
gesetzes in der Fassung vom 30. November 1999 (HmbGVBl.

S. 271), zuletzt geändert am 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350,
370), § 4 Absatz 3 des Hamburgischen Gesetzes zur Aus-
führung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010
(HmbGVBl. S. 350), § 4 Absatz 3 des Hamburgischen Klima-
schutzgesetzes vom 25. Juni 1997 (HmbGVBl. S. 261), zuletzt
geändert am 6. Juli 2006 (HmbGVBl. S. 404, 414), wird die
Weiterübertragungsverordnung-Bau vom 8. August 2006
(HmbGVBl. S. 481), zuletzt geändert am 2. Dezember 2008
(HmbGVBl. S. 408), wie folgt geändert: 

1. § 2 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Befugnis nach § 4 Absatz 3 des Hamburgischen
Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes
vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) in der jeweils gelten-
den Fassung wird für die Fälle auf die Bezirksämter weiter
übertragen, in denen die örtlich zuständigen Bezirksver-
sammlungen den Festsetzungen zugestimmt haben. 

2. § 4 Nummer 1 erhält folgende Fassung: 

„1. § 4 Absatz 1 des Hamburgischen Klimaschutzgesetzes,“. 

A r t i k e l  8  

Änderung der Hamburgischen Bauordnung 

§ 61 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 der Hamburgischen Bau-
ordnung vom 14. Dezember 2005 (HmbGVBl. S. 525, 563),
zuletzt geändert am 27. April 2010 (HmbGVBl. S. 337) , erhält
folgende Fassung: 

„4. die Einhaltung der Anforderungen nach §§ 14, 15 und
17 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009
(BGBl. I S. 2542), in der jeweils geltenden Fassung, in
den Fällen, in denen dies nach § 18 Absatz 2 des Bun-
desnaturschutzgesetzes vorgesehen ist.“ 

A r t i k e l  9  

Schlussbestimmungen 

(1) Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des auf die Verkün-
dung folgenden Monats in Kraft. 

(2) Das Hamburgische Naturschutzgesetz in der Fassung
vom 9. Oktober 2007 (HmbGVBl. S. 355, 392) und die Anzei-
geverordnung-Eingriffe vom 18. September 2001 (HmbGVBl.
S. 410) in der geltenden Fassung werden aufgehoben. 

(3) Der Senat bleibt ermächtigt, die in Artikel 2 und 7 die-
ses Gesetzes übergeleiteten und geänderten Verordnungen zu
ändern oder aufzuheben. 

Ausgefertigt Hamburg, den 11. Mai 2010.

Der Senat



Freitag, den 21. Mai 2010 371HmbGVBl. Nr. 18

§ 1

Die Weiterübertragungsverordnung-Hochschulwesen vom
17. August 2004 (HmbGVBl. S. 348), zuletzt geändert am
30. Juni 2009 (HmbGVBl. S. 208), wird wie folgt geändert:

1. In der Präambel wird hinter dem Klammerzusatz
„(HmbGVBl. S. 515)“ die Textstelle „sowie Artikel 4 Satz 2
des Gesetzes zum Staatsvertrag über die Errichtung einer
gemeinsamen Einrichtung für Hochschulzulassung vom
17. Februar 2009 (HmbGVBl. S. 36)“ eingefügt.

2. § 1 wird wie folgt geändert:

2.1 Die Nummern 1 und 2 werden gestrichen. Die Nummern
3 bis 6 werden die neuen Nummern 1 bis 4.

2.2 In der neuen Nummer 3 wird am Ende das Wort „und“
durch ein Komma ersetzt.

2.3 In der neuen Nummer 4 wird am Ende ein Komma
angefügt.

2.4 Hinter der neuen Nummer 4 wird folgende neue Num-
mer 5 eingefügt:

„5. Artikel 4 Satz 1 des Gesetzes zum Staatsvertrag über
die Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung
für Hochschulzulassung vom 17. Februar 2009
(HmbGVBl. S. 36)“.

§ 2

Die Weiterübertragungsverordnung-Studienplätze vom
12. August 2008 (HmbGVBl. S. 288) wird aufgehoben.

Verordnung
über die Weiterübertragung von Ermächtigungen

nach dem Gesetz zum Staatsvertrag
über die Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung für Hochschulzulassung

Vom 18. Mai 2010

Auf Grund von Artikel 4 Satz 2 des Gesetzes zum Staatsver-
trag über die Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung für
Hochschulzulassung vom 17. Februar 2009 (HmbGVBl. S. 36)
wird verordnet:

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 18. Mai 2010.



Freitag, den 21. Mai 2010372 HmbGVBl. Nr. 18

Herausgegeben von der Justizbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg.
Druck, Verlag und Ausgabestelle Lütcke & Wulff, Rondenbarg 8, 22525 Hamburg, — Telefon: 23 51 29-0 — Telefax: 23 51 29 77.
Bestellungen nimmt der Verlag entgegen. Bezugspreis für Teil I und II zusammen jährlich 75,– Euro. Einzelstücke je angefangene

vier Seiten 0,26 Euro (Preise einschließlich 7 % Mehrwertsteuer).


